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Studienordnung für den konsekutiven Studiengang  
Wirtschaftsingenieurwesen 

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 30. Juli 2009 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. März 2009 (SächsGVBl. S. 102, 116) geändert worden ist, hat 
der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im Benehmen mit dem Vorläufigen Senat 
der Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1  Geltungsbereich 
§   2  Studienbeginn und Regelstudienzeit 
§   3  Zugangsvoraussetzungen 
§   4 Lehrformen 
§   5  Ziele des Studienganges  
 
Teil 2: Aufbau und Inhalte des Studiums 
 
§   6  Aufbau des Studiums 
§   7  Inhalte des Studiums 
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Teil 3: Durchführung des Studiums 
 
§   8  Studienberatung  
§   9  Prüfungen 
§  10 Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 
 
Teil 4: Schlussbestimmungen 
 
§ 11      Inkrafttreten und Veröffentlichung 
 
Anlagen: 1 Studienablaufplan 
 2 Modulbeschreibungen 
 
In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und Funktionsbezeich-
nungen dieser Studienordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt entsprechend für die 
Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 

 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung Ziele, 
Inhalte, Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen mit dem 
Abschluss Master of Science an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universi-
tät Chemnitz.  
 

§ 2 
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Ein Studienbeginn ist im Wintersemester möglich. Eine Studienaufnahme im Sommersemester ist 
für Absolventen des Bachelorstudienganges Wirtschaftsingenieurwesen der TU Chemnitz möglich. 
Für andere Studienanfänger muss in einer Fachstudienberatung diese Möglichkeit inhaltlich geprüft 
werden.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren). Das Studium um-
fasst Module im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittli-
chen Arbeitsaufwand von 3600 Arbeitsstunden.   
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen erfüllt, wer an 
der Technischen Universität Chemnitz im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen einen be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss erworben hat.   
(2) Über den Zugang anderer Bewerber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 4 
Lehrformen 

Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das 
Kolloquium (K), das Praktikum (P) oder die Fallstudie (FS).   
 

§ 5 
Ziele des Studienganges 

Es handelt sich um einen stärker anwendungsorientierten Studiengang. Ziele des Studiengangs sind:  
1. Die Vermittlung umfangreicher und tiefgründiger Kenntnisse und ausgeprägter Kompetenzen zur 

Lösung spezifischer Problemstellungen in ausgewählten interdisziplinären Kerndisziplinen zwi-
schen Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau und Elektrotechnik).  

2. Die Verbesserung der Befähigung zur Untersuchung von und zum gezielten Umgang mit Interde-
pendenzen zwischen diesen Disziplinen, etwa zwischen Produktion und Logistik, Produktentwick-
lung und Controlling oder zwischen technischer Möglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Energieer-
zeugung usw., sowie die Förderung des problembewussten Denkens und interdisziplinären Arbei-
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tens bezüglich der wissenschaftlichen und praxisrelevanten Herausforderungen an den Schnitt-
stellen der jeweiligen Bereiche.  

3. Die Befähigung zur Erarbeitung themenübergreifender und ganzheitlicher Lösungen bei komple-
xen Aufgabenstellungen.  

4. Die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, insbesondere für Führungs- und Beratungstätigkeiten 
durch die Förderung von Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Sorgfalt, Anpassungsfähigkeit und Be-
lastbarkeit durch die Betonung von Projekten, die Schulung von Analysefähigkeit, selbständiger 
Lernbereitschaft, Denken in Zusammenhängen durch die Arbeit an Fallstudien, sowie die Weiter-
entwicklung von Engagement, Leistungsbereitschaft und Motivation in Projekt- und Masterarbei-
ten.  

5. Schulung im Umgang mit Datenverarbeitungs- und Präsentationsmedien zur Beschaffung, Verar-
beitung und Aufbereitung von Daten.  

 
 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6 

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
1.  Grundlagenmodule:  (∑ 33 LP) 
Modul 1: Wirtschaftswissenschaften – Grundlagen/Vertiefung                   18 LP (Pflichtmodul) 
Von den nachfolgenden Modulen 2 und 3 ist je nach Ausrichtung eines auszuwählen. 
Modul 2: Maschinenbau – Grundlagen/Vertiefung                                      15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 3: Elektrotechnik – Grundlagen/Vertiefung                                       15 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
2.  Vertiefungsmodule:           (∑ 45 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen 4.1 bis 4.9 müssen drei ausgewählt werden, 
davon mindestens eines der Module 4.1 bzw. 4.2.  
Modul 4.1: Wirtschaftswissenschaften – Beschaffungs-, Produktions-,  

     Supply Chain Management              15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.2: Wirtschaftswissenschaften –  

     Unternehmensrechnung und Controlling          15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.3: Maschinenbau – Logistik und Fabrikplanung          15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.4: Maschinenbau – Industrial Engineering          15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.5: Maschinenbau – Produktionstechnik für Wirtschaftsingenieure     15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.6: Elektrotechnik – Automatisierung           15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.7: Elektrotechnik – Elektrische Energietechnik          15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.8: Elektrotechnik – Mikrosysteme und Mikroelektronik         15 LP (Wahlpflichtmodul) 
Modul 4.9: Elektrotechnik – Informationstechnik           15 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
3. Modul Seminar/Projektarbeit:  (12 LP)                  
Modul 5: Seminar/Projektarbeit                                                                        12 LP (Pflichtmodul) 
 
4. Modul Master-Arbeit:  (30 LP) 
Modul 6: Master-Arbeit                                                                                     30 LP (Pflichtmodul) 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliede-
rung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges.  
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

(1) In den Modulen 1 bis 3 stellen die Studierenden einerseits den Anschluss an das aus dem Bache-
lorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vorausgesetzte Wissen her und haben andererseits die 
Möglichkeit, sich weiteren interessierenden Stoffgebieten zu widmen. Das ermöglicht es den Studie-
renden, je nach Vorstellung eine breitere oder engere Wissensbasis zu erwerben.    
Die Module 4.1 bis 4.9 erfordern eine Auswahl von Vertiefungen an der Schnittstelle von Ingenieur- 
und Wirtschaftswissenschaften. Die Studierenden können dabei einen Schwerpunkt in einer der bei-
den Disziplinen setzen. Die Berufsfelder des Bachelorstudienganges werden durch diese Angebote 
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fortgeführt. Durch die Wahl von drei Vertiefungen wird gesichert, dass die nötige Breite der Ausbildung 
nicht verloren geht. 
Das Modul 5 dient einerseits dem Nachweis, im bisherigen Studium notwendige Kenntnisse zur wis-
senschaftlichen und praxisbezogenen Arbeit erworben zu haben, und gilt andererseits als Vorberei-
tung auf die das Studium abschließende Masterarbeit (Modul 6). Mit dieser soll im vierten Semester 
eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit angefertigt werden, mit der die Studierenden ihre Fähig-
keiten sowohl zur selbständigen analytisch-konzeptionellen Bearbeitung wissenschaftlicher Problem-
stellungen als auch zur Auseinandersetzung mit Praxisfragestellungen zu den Schwerpunkten des 
Masterstudienganges nachweisen. Die Masterarbeit wird ggf. in Zusammenarbeit mit einem Praxisbe-
trieb erstellt werden. 
(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer 
der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) dargestellt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8 

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fach-
studienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beauftragt ein Mit-
glied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe. 
(2) Es wird empfohlen, eine Studienberatung insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu neh-
men:  
1. vor Beginn des Studiums,  
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
4. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9 
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen mit dem Abschluss Master of Science an der Technischen Universität Chemnitz enthalten. 
 

§ 10 
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studierenden sollen die Inhalte der Lehrveranstaltungen in selbständiger Arbeit vertiefen und 
sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten. Die für den erfolgreichen Abschluss 
des Studiums erforderlichen Kenntnisse werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrver-
anstaltungen erworben, sondern müssen durch zusätzliche Studien ergänzt werden.  
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen.   
 
 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Die Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2009/2010 Immatrikulierten. 
 
Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
vom 13. Juli 2009, des Vorläufigen Senates vom 21. Juli 2009 und der Genehmigung durch das Rek-
torat der Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2009. 
 
 
Chemnitz, den 30. Juli 2009 
               
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
In Vertretung 
 
Prof. Dr. Cornelia Zanger 
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Grundlagenmodul 

Modulnummer 1 

Modulname Wirtschaftswissenschaften - Grundlagen/Vertiefung 

Modulverantwortlich Studiendekan Wirtschaftsingenieurwesen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Dieses Modul ist zweigeteilt aufgebaut. In den Grundlagen werden Lehrveranstaltungen aus 
dem Bachelorstudiengang angeboten, die dort wahlfrei waren und gegebenenfalls eine 
Voraussetzung für die zu wählende Vertiefungsrichtung aus den Modulen  4.1 bis 4.9 sein 
können.  
Der Bereich Vertiefung dient einer individuellen Vertiefung. 
 
Inhalte:  
Grundlagen: 
Vermittlung grundlegender interdisziplinärer Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf die 
Entwicklung von Produkten (z. B. Maschinen und Baugruppen) sowie auf das Management 
von Innovationen einerseits und im Hinblick auf den betrieblichen Beschaffungsprozess sowie 
geeigneter mathematischer Modelle in Produktion und Beschaffung andererseits 
Vertiefung: 
Vermittlung vertiefter Kenntnisse in Fortsetzung der Berufsfelder des Bachelorstudiengangs, 
insbesondere im Marketing und im Technischen Vertrieb sowie in mathematischen Methoden 
zur Lösung von Modellen der betrieblichen Praxis; 
Vermittlung vertiefter Kenntnisse in Methoden und Aufbau der Rechtswissenschaften; 
Vermittlung ergänzender Kenntnisse aus einem breiten Angebot von Veranstaltungen der All-
gemeinen Betriebswirtschaftslehre und der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre; 
Vermittlung fachübergreifender Kenntnisse zur Statistik, Fuzzy- und Chaos-Theorie 
 
Qualifikationsziele: 
Grundlagen: 
Erwerb von in Bezug auf die Inhalte der Vertiefungsmodule 4.1 bis 4.9 spezialisierten interdis-
ziplinären Kenntnissen und Fähigkeiten 
Vertiefung: 
Vertiefung des betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und rechtswissenschaftlichen 
Wissens, um Zusammenhänge zwischen den Einzeldisziplinen zu erfassen und eine 
individuelle Ausbildung in der Breite der Wirtschaftswissenschaften zu ermöglichen; Erfassen 
unterschiedlicher Anwendungsgebiete für gleiche Theorien  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 4 bis 6 Angebote so auszuwählen, dass die im Modul 
erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und Noten 
erreicht werden. 
 
Grundlagen: 
• V: Kostenorientierte Produktentwicklung  (2 LVS)  
       Ü: Kostenorientierte Produktentwicklung  (1 LVS) 
 
• V: Innovationsmanagement (2 LVS) 
 
• V: Controlling und interne Unternehmensrechnung (1 LVS)  
       Ü: Controlling und interne Unternehmensrechnung (1 LVS) 
 
• V: Beschaffungsmanagement I (2 LVS) 
 
• V: Operations Research (2 LVS)  
       Ü: Operations Research (1 LVS) 
 
Vertiefung: 
• V: Optimierung (2 LVS)  
       Ü: Optimierung (2 LVS) 
 
• V: Konsumentenverhalten (2 LVS)  
       Ü: Konsumentenverhalten (1 LVS) 
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• V: Marketingkommunikation (2 LVS)  
       Ü: Marketingkommunikation (1 LVS) 
 
• V: Technischer Vertrieb (2 LVS) 
• V: BGB (4 LVS)  
       Ü: BGB (1 LVS) 
 
• V: HGB (4 LVS)  
       Ü: HGB (1 LVS) 
 
• Veranstaltungen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (ABWL):  
             - V: Jahresabschluss  (2 LVS) und 
               Ü: Jahresabschluss (1 LVS) 

- V: Controlling (2 LVS) 
- V: Konzernabschluss (2 LVS) 
- V: Konjunktur und Wachstum (2 LVS) 
- V: Internationale Wirtschaftsbeziehungen (2 LVS) 
- V: Finanzwissenschaft  (2 LVS) und 
  Ü: Finanzwissenschaft (1 LVS) 
- V: General Management (2 LVS) 
- V: Wettbewerbswirtschaft (2 LVS) und 
  Ü: Wettbewerbswirtschaft (1 LVS) 
- V: Öffentliches Recht (2 LVS) und 
  Ü: Öffentliches Recht (1 LVS) 
- V: Arbeit (2 LVS) 
- V: Management sozialer Prozesse (2 LVS) 
- V: Finanzmanagement (2 LVS) und 
  Ü: Finanzmanagement (1 LVS) 
- V: Marketingmanagement (2 LVS) 
- V: Informationsmanagement (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

 --- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus vier bis sechs Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
• 120-minütige Klausur zu Kostenorientierte Produktentwicklung   
• 90-minütige Klausur zu Innovationsmanagement 
• 60-minütige Klausur zu Controlling und interne Unternehmensrechnung 
• 60-minütige Klausur zu Beschaffungsmanagement I 
• 60-minütige Klausur zu Operations Research 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Optimierung 
• 60-minütige Klausur zu Konsumentenverhalten  
• 60-minütige Klausur zu Marketingkommunikation  
• 90-minütige Klausur zu Technischer Vertrieb  
• 90-minütige Klausur zu BGB  
• 90-minütige Klausur zu HGB 
• 60-minütige Klausur zu jedem Angebot der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 18 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Kostenorientierte Produktentwicklung, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 

LP) 
• Klausur zu Innovationsmanagement, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Controlling und interne Unternehmensrechnung, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 
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• Klausur zu Beschaffungsmanagement I, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Operations Research, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Optimierung, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Konsumentenverhalten, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Marketingkommunikation, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Technischer Vertrieb, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu BGB, Gewichtung 6 – Bestehen erforderlich (6 LP) 
• Klausur zu HGB, Gewichtung 6 – Bestehen erforderlich (6 LP) 
• Klausur zu jeder Veranstaltung der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, Gewichtung 3 – 

Bestehen erforderlich (3 LP)  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 540 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. Eine Ausnahme 
ergibt sich bei Wahl von HGB, das erst nach dem dritten Semester abgeschlossen wird. 
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Grundlagenmodul 

Modulnummer 2 

Modulname Maschinenbau - Grundlagen/Vertiefung 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Dieses Modul ist zweigeteilt aufgebaut. In den Grundlagen werden die im Bachelorstudiengang 
vermittelten Grundlagen erweitert. 
Der Bereich Vertiefung dient einer individuellen Vertiefung des Vorlesungsstoffes aus den 
Berufsfeldern A und B des Bachelorstudienganges. 
 
Inhalte:  
Grundlagen: 
Vermittlung grundlegender interdisziplinärer Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf die 
Entwicklung von Produkten (z. B. Maschinen und Baugruppen) sowie die Steuerung des 
Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses.  
Vertiefung: 
Vermittlung vertiefter Kenntnisse in Fortsetzung der Berufsfelder des Bachelorstudienganges, 
insbesondere in der Verarbeitungstechnik (u.a. zu Fragen der Wirkpaarungstechnik und zu 
den Eigenschaften der Verarbeitungsgüter) und der Gestaltung der Arbeitsorganisation; 
Vermittlung vertiefter Kenntnisse zum Einsatz von Virtual Reality-Technologien im Produkt-
entstehungsprozess;  
Vermittlung von erweiterten Kenntnissen und Fähigkeiten zur Anwendung von Qualitäts-
techniken 
 
Qualifikationsziele:  
Grundlagen: 
Erwerb von in Bezug auf die Inhalte der Vertiefungsmodule (Bereich Maschinenbau) speziali-
sierten interdisziplinären Kenntnissen und Fähigkeiten 
Vertiefung: 
Vertiefung des methodischen und ingenieurwissenschaftlichen Wissens, um Zusammenhänge 
zwischen ausgewählten Technologiefeldern und der simulativen Möglichkeiten bis hin zur 
Montage darstellen zu können.  
Die Inhalte der Vertiefung bilden die Basis für eine individuelle Ausbildung in der Breite der 
Ingenieurwissenschaften an der Schnittstelle zur Betriebswissenschaft. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 4 oder 5 Angebote so auszuwählen, dass die im 
Modul erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und 
Noten erreicht werden. 
  
Grundlagen: 
• V: Rechtliche Grundlagen der Ingenieurstätigkeit (1 LVS) 
 
• V: Grundlagen der Betriebswissenschaften II (2 LVS) 
       Ü: Grundlagen der Betriebswissenschaften II (2 LVS) 
 
• V: Projektmanagement (2 LVS) 
       Ü: Projektmanagement (1 LVS) 
 
• V: Fertigungsverfahren und Fertigungstechnik (2 LVS) 
       P: Fertigungsverfahren und Fertigungstechnik (1 LVS) 
 
Vertiefung: 
• V: Anwendung von Qualitätstechniken (1 LVS) 
       Ü: Anwendung von Qualitätstechniken (1 LVS) 
 
• V: Virtual Reality-Technologien in der Produktionstechnik (2 LVS)  
       Ü: Virtual Reality-Technologien in der Produktionstechnik (1 LVS) 
 
• V: Gestaltung der Arbeitsorganisation (1 LVS) 
       Ü: Gestaltung der Arbeitsorganisation (Arbeitsanalyse) (1 LVS) 
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• V: Verarbeitungstechnik (2 LVS) 
       Ü: Verarbeitungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus vier oder fünf Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Rechtliche Grundlagen der Ingenieurstätigkeit 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Betriebswissenschaften II 
• 120-minütige Klausur zu Projektmanagement 
• 120-minütige Klausur zu Fertigungsverfahren und Fertigungstechnik 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Anwendung von Qualitätstechniken 
• 90-minütige Klausur zu Virtual Reality-Technologien in der Produktionstechnik 
• 90-minütige Klausur zu Gestaltung der Arbeitsorganisation  
• 120-minütige Klausur zu Verarbeitungstechnik 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Rechtliche Grundlagen der Ingenieurstätigkeit, Gewichtung 2 – Bestehen 

erforderlich (2 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Betriebswissenschaften II, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Projektmanagement, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich (4 LP)  
• Klausur zu Fertigungsverfahren und Fertigungstechnik, Gewichtung 4 – Bestehen 

erforderlich (4 LP) 
• mündliche Prüfung zu Anwendung von Qualitätstechniken, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Virtual Reality-Technologien in der Produktionstechnik, Gewichtung 4 – 

Bestehen erforderlich (4 LP) 
• Klausur zu Gestaltung der Arbeitsorganisation, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 

LP) 
• Klausur zu Verarbeitungstechnik, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich (4 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
____________________________________________________________________________________________________________

Nr. 21 vom 31. Juli 2009 

818



 
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
                 mit dem Abschluss Master of Science 

 
Grundlagenmodul 

Modulnummer 3 

Modulname Elektrotechnik - Grundlagen/Vertiefung 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Dieses Modul ist zweigeteilt aufgebaut. In den Grundlagen werden Lehrveranstaltungen ange-
boten, die gegebenenfalls eine Voraussetzung für die zu wählenden Vertiefungsrichtungen in 
den Vertiefungsmodulen sein können.  
Der Bereich Vertiefung dient einer individuellen Vertiefung. 
 
Inhalte:  
Grundlagen: 
In den Grundlagen werden grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik vermittelt, die für jede 
der Vertiefungsrichtungen der Module 4.6 bis 4.9 von Interesse sind.  
Vertiefung: 
In der Vertiefung werden Kenntnisse der Elektrotechnik vermittelt, die den Einstieg in eine der 
Vertiefungsrichtungen der Module 4.6 bis 4.9 erleichtern, wobei die konkrete Auswahl auch 
nach der Interessenslage der Studierenden erfolgen sollte.  
 
Qualifikationsziele:  
Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrotechnik, die eine Spezialisierung in den 
verschiedenen Richtungen (Module 4.6 bis 4.9) auf Masterniveau ermöglicht. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 3 bis 7 Angebote so auszuwählen, dass die im Modul 
erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und Noten 
erreicht werden. 
 
Grundlagen: 
• V: Energieelektronik (2 LVS) 
       Ü: Energieelektronik (1 LVS) 
 
• V: Elektrische Energietechnik (2 LVS) 
       Ü: Elektrische Energietechnik (1 LVS) 
 
• V: Hochspannungstechnik (3 LVS) 
       Ü: Hochspannungstechnik (1 LVS) 
       P: Hochspannungstechnik (2 LVS) 
 
• V: Elektrische Energieübertragung und -verteilung (3 LVS) 
       Ü: Elektrische Energieübertragung und -verteilung (1 LVS) 
       P: Elektrische Energieübertragung und -verteilung (2 LVS) 
 
• V: Elektroenergiewirtschaft (1 LVS) 
 
• V: Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit (2 LVS)  
 
Vertiefung: 
• V: Grundlagen der Medizin für MST (3 LVS) 
       P: Grundlagen der Medizin für MST (1 LVS) 
 
• V: Traktions- und Magnetlagertechnik (2 LVS) 
 
• V: Regelungen in der Energietechnik (2 LVS) 
 
• V: Praxisseminar Mess- und Sensortechnik (2 LVS) 
       Ü: Praxisseminar Mess- und Sensortechnik (2 LVS) 
       Dieses Angebot kann im Studiengang nur einmal – im Modul 3 oder im Modul 4.6 – belegt   
       werden. 
 
• P: Praktikum IP-Networking (2 LVS) 
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• V: Mobile Netze (2 LVS) 
       Ü: Mobile Netze (1 LVS) 
 
• V: Selbstorganisierende Netze (2 LVS) 
 
• V: Netzsicherheit (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei bis sieben Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
• 45-minütige mündliche Prüfung zu Energieelektronik 
• 90-minütige Klausur zu Elektrische Energietechnik 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Hochspannungstechnik 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Elektrische Energieübertragung und -verteilung 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Elektroenergiewirtschaft 
• 60-minütige Klausur zu Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Medizin für MST  
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Traktions- und Magnetlagertechnik 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Regelungen in der Energietechnik 
• 30-minütige mündliche Prüfung und schriftliche Ausarbeitung (technischer Bericht) 

(Umfang 10-15 Seiten, Bearbeitungszeit 2 Wochen) zu Praxisseminar Mess- und 
Sensortechnik 

• Anrechenbare Studienleistung: 5 Praktikumsversuche (mit einer Note bewertet) zu 
Praktikum IP-Networking 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist.  

• 120-minütige Klausur zu Mobile Netze 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Selbstorganisierende Netze 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Netzsicherheit 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung zu Energieelektronik, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Elektrische Energietechnik, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Hochspannungstechnik, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich (7 

LP) 
• mündliche Prüfung zu Elektrische Energieübertragung und -verteilung, Gewichtung 7 – 

Bestehen erforderlich (7 LP) 
• mündliche Prüfung zu Elektroenergiewirtschaft, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 

LP) 
• Klausur zu Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit, Gewichtung 2 – Bestehen 

erforderlich (2 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Medizin für MST, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• mündliche Prüfung zu Traktions- und Magnetlagertechnik, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Regelungen in der Energietechnik, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung und schriftliche Ausarbeitung (technischer Bericht) zu Praxisseminar 

Mess- und Sensortechnik, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Anrechenbare Studienleistung: Praktikumsversuche zu Praktikum IP-Networking, 

Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 
• Klausur zu Mobile Netze, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Selbstorganisierende Netze, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich 
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(2 LP) 
• mündliche Prüfung zu Netzsicherheit, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. Eine Ausnahme 
ergibt sich bei der Wahl von Grundlagen der Medizin für MST, hier kann der Abschluss erst 
nach dem dritten Semester erfolgen. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.1 

Modulname Wirtschaftswissenschaften - Beschaffungs-, Produktions-, Supply Chain Management  

Modulverantwortlich Professur BWL VII – Betriebswirtschaftliche Produktionswirtschaft und Industriebetriebslehre 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
In dem Modul werden die Problemstellungen und Lösungsansätze im Beschaffungs- und 
Produktionsmanagement aus der Bachelorausbildung vertieft. Insbesondere wird Wert auf 
neue und anspruchsvolle wissenschaftliche Methoden in der Entscheidungsfindung gelegt. Die 
Erkenntnisse aus diesen beiden Fächern fließen ein in eine ganzheitliche Betrachtung von 
miteinander vernetzten Unternehmen, in das Supply Chain Management. Auch hier spielen 
neben Management-Ansätzen quantitative Methoden zur Generierung von Netzwerken und die 
Einbeziehung von Soft Facts eine wesentliche Rolle. 
 
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben ein tiefgründiges Verständnis der Komplexität von vernetzten 
Produktionsprozessen. Sie werden in die Lage versetzt, aus unterschiedlichen Situationen 
heraus Ansätze einer effizienten Produktionssteuerung zu entwickeln und den Einsatz 
effizienter Beschaffungsstrategien vorzubereiten. Sie verstehen den Konflikt zwischen 
individueller Nutzensmaximierung einzelner Unternehmen in einem Produktionsnetzwerk und 
der Nutzensmaximierung des gesamten Netzwerkes und beherrschen theoretische Ansätze 
zur Bewältigung dieses Konfliktes. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Fallstudie: 
 
• V:   Beschaffungsmanagement II (2 LVS) 
• Ü:   Beschaffungsmanagement II  (1 LVS) 
• V:   Produktionsmanagement II (2 LVS) 
• Ü:   Produktionsmanagement II (1 LVS) 
• V:   Supply Chain Management (2 LVS)  

oder  
V:   Supply Chain Management (2 LVS) (in englischer Sprache) 

• FS: Supply Chain Management (1 LVS) 
       oder anstelle der Fallstudie „Supply Chain Management“ 
       V:   Betriebswirtschaftliche Systemanalyse (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 
 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus vier Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungs-
leistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Beschaffungsmanagement II 
• 60-minütige Klausur zu Produktionsmanagement II 
• 60-minütige Klausur zu Supply Chain Management 

oder 
       60-minütige Klausur zu Supply Chain Management (englisch), welche in deutscher oder in 
       englischer Sprache erbracht werden kann  
• Abschlussbericht (Umfang ca. 2 Seiten, Bearbeitungszeit 2 Wochen) zur Fallstudie Supply 

Chain Management 
       oder    
       60-minütige Klausur zu Betriebswirtschaftliche Systemanalyse 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
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• Klausur zu Beschaffungsmanagement II, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Produktionsmanagement II, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Supply Chain Management, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 

oder  
Klausur zu Supply Chain Management (englisch), Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich 
(3 LP) 

• Abschlussbericht zur Fallstudie Supply Chain Management, Gewichtung 2 – Bestehen 
erforderlich (2 LP) 

       oder 
       Klausur zu Betriebswirtschaftliche Systemanalyse, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich 
       (2 LP) 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.2 

Modulname Wirtschaftswissenschaften - Unternehmensrechnung und Controlling 

Modulverantwortlich Professur BWL III - Unternehmensrechnung und Controlling 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
In dem Modul werden spezifische Problemstellungen und Lösungsansätze der kurz-, mittel- 
und langfristigen Steuerung von Unternehmen vermittelt. Die behandelten Fragen beziehen 
sich auf die Gestaltung einzelner Aktivitäten von Führungsprozessen der verschiedenen 
Ebenen (Zielbildung, Prognose, Bewertung, Kontrolle inkl. Abweichungsanalyse etc.). 
Außerdem wird die aufeinander abgestimmte Steuerung verschiedener Unternehmens-
bereiche thematisiert (Strategiebestimmung, Investitionspolitik, Gestaltung von Kennzahlen-, 
Budgetierungs-, Verrechnungspreis- und Anreizsystemen etc.). Besonders betrachtet werden 
Steuerungssysteme für spezifische Bereiche und Erfolgsfaktoren von Unternehmen sowie 
deren Integration.  
 
Qualifikationsziele:  
Die Studierenden erwerben ein tiefgründiges Verständnis vielfältiger Problemstellungen der 
kurz-, mittel- und langfristigen Steuerung von Unternehmen, deren Bereichen und 
Erfolgsfaktoren sowie der in den jeweiligen Problemsituationen geeigneten betriebswirtschaft-
lichen Methoden. Sie können diese Methoden anwenden, deren Vor- und Nachteile beurteilen 
sowie eine kontextbezogene Methodenwahl vornehmen. Außerdem erwerben sie das Rüst-
zeug für die Gestaltung übergreifender Steuerungssysteme.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung: 
 
• V: Strategische Unternehmenssteuerung (2 LVS) 
• Ü: Strategische Unternehmenssteuerung (1 LVS) 
• V: Operative Unternehmenssteuerung (2 LVS) 
• Ü: Operative Unternehmenssteuerung (1 LVS) 
• V: Partialsysteme des Management und Controlling (2 LVS) 
• Ü: Partialsysteme des Management und Controlling (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungs-
leistungen zu erbringen: 
• 120-minütige Klausur zu Strategische und Operative Unternehmenssteuerung 
• 60-minütige Klausur zu Partialsysteme des Management und Controlling 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Strategische und Operative Unternehmenssteuerung, Gewichtung 10 – Beste-

hen erforderlich (10 LP) 
• Klausur zu Partialsysteme des Management und Controlling, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.3 

Modulname Maschinenbau - Logistik und Fabrikplanung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
In dem Modul werden spezifische Problemstellungen und Lösungsansätze der Planung von 
Fabrik- und Logistiksystemen vermittelt. Darauf aufbauend können Kenntnisse in der 
Anwendung spezieller Planungswerkzeuge – insbesondere der Digitalen Simulation und der 
Rechnergestützten Fabrikplanung - erworben werden. Moderne logistische Material- und 
Informationsflüsse werden insbesondere aus Sicht der Anforderungen des Automobilbaus 
dargestellt und durch Exkursionen veranschaulicht und vertieft. Weiterhin können Grundlagen 
der Technischen Logistik erworben werden. 
 
Qualifikationsziele: 
Mit der Erlangung vertiefter Kenntnis auf dem Gebiet der Planung von Fabrik- und 
Logistiksystemen werden die Studenten in die Lage versetzt, mit bewährten Planungs-
methoden und modernen Softwarewerkzeugen fabrikplanerische Leistungen zu erbringen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 3 oder 4 Angebote so auszuwählen, dass die im 
Modul erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und 
Noten erreicht werden. 
 
• V: Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung (2 LVS) 
       Ü: Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung (1 LVS) 
 
• V: Produktionsplanung und -steuerung (2 LVS) 
       Ü: Produktionsplanung und -steuerung (1 LVS) 
 
• V: Simulation von Produktions- und Logistiksystemen (2 LVS) 
       P: Simulation von Produktions- und Logistiksystemen (2 LVS) 
 
• V: Fallstudie Fabrikplanung (2 LVS) 
       P: Fallstudie Fabrikplanung (2 LVS) 
 
• V: Grundlagen der Fördertechnik (2 LVS) 
       Ü: Grundlagen der Fördertechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei oder vier Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen:  
• 90-minütige Klausur zu Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung 
• 60-minütige Klausur zu Produktionsplanung und -steuerung 
• 90-minütige Klausur zu Simulation von Produktions- und Logistiksystemen 
• 30-minütige Abschlusspräsentation der Planungsergebnisse zur Fallstudie Fabrikplanung 
• 150-minütige Klausur zu Grundlagen der Fördertechnik 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung, Gewichtung 4 – 
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Bestehen erforderlich (4 LP)   
• Klausur zu Produktionsplanung und -steuerung, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich (4 

LP) 
• Klausur zu Simulation von Produktions- und Logistiksystemen, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 
• Abschlusspräsentation zur Fallstudie Fabrikplanung, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Fördertechnik, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.4 

Modulname Maschinenbau - Industrial Engineering 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
Ziel des Moduls ist, das Verständnis für eine ganzheitliche Betrachtung des 
Produktionsprozesses zu befördern und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Einheit mit der Erhöhung der 
Produktivität darzustellen. 
Industrial Engineering bietet ein weit gefächertes Themengebiet für die Bewältigung 
von Managementaufgaben und ein zielgerichtetes Training in Verfahren und 
Methoden, die notwendig sind, um Geschäfts- und Produktionsprozesse in einem 
komplexen Umfeld zu strukturieren. 
Dabei plant und organisiert der Industrial Engineer den Einsatz von Personal, 
Anlagen und Geräten und die Nutzung von Materialien, um die Wirtschaftlichkeit der 
Arbeitssysteme zu verbessern. Er fungiert als Rationalisierungs-Spezialist in der 
Ermittlung von Kostensenkungspotentialen in Fertigungsprozessen, im Erstellen von 
Planfertigungskosten und Vorgabezeiten. Spezielle Aufgaben dabei sind: 
• Mitwirkung bei der Gestaltung von montagegerechten, nutzerfreundlichen und 

kundenorientierten Produkten 
• Erstellung von Funktionsbeschreibungen, Organisationsplänen und 

Projektinformationen 
• Analyse von Arbeitsmustern, Strukturierung von Aufgaben, Ordnung von 

Arbeitsabläufen, Arbeitsplatzgestaltung und -bewertung 
• Einsatz der Arbeitskräfte, Erstellen von Anlagenlayouts und Betriebsdaten, wie 

z.B. Programm- und Bedarfsplanung, Produktionskosten, Fertigungsabläufe 
und Produktionspläne, Bestands-, Termin- und Kapazitätsmanagement, 
Auftragsfreigabe und -überwachung 

• Methoden, Modelle und Verfahren der Fertigungssteuerung 
• Entwickeln und Betreiben von Arbeits- und Umweltschutz-

Managementsystemen 
 

Qualifikationsziele: 
Mit der Erlangung vertiefter Kenntnisse in den ingenieurtechnischen Lehrgebieten 
werden die Studierenden in die Lage versetzt, arbeitswissenschaftliche 
Gestaltungsmethoden bei der technischen Betriebsführung zu beherrschen und 
diese in wesentlichen Bereichen der industriellen Produktion fachgerecht anwenden 
zu können. 
Aufbauend auf diesen Kenntnissen sind sie befähigt, sich speziell in Arbeitssysteme des 
Maschinen- und Fahrzeugbaus praxisgerecht einzuarbeiten und ingenieurtechnische 
Aufgaben auf wissenschaftlicher Basis zu lösen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 4 oder 5 Angebote so auszuwählen, dass 
die im Modul erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter 
Leistungspunkte und Noten erreicht werden. 
 
• V: Gestaltung der Arbeitsumwelt (2 LVS) 
     Ü: Gestaltung der Arbeitsumwelt (2 LVS) 
 
• V: Arbeits- und Gesundheitsschutz (2 LVS) 
 
• V: Erfolgsfaktor Mensch (1 LVS) 
     Ü: Erfolgsfaktor Mensch (1 LVS) 
 
• V: Produkt- und Produktionsergonomie (2 LVS) 
     Ü: Produkt- und Produktionsergonomie (2 LVS) 
 
• V: Fabrikökologie (2 LVS) 

 
Aus den folgenden Angeboten kann lediglich eines gewählt werden: 

Amtliche Bekanntmachungen 
____________________________________________________________________________________________________________

Nr. 21 vom 31. Juli 2009 

827



 
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
                 mit dem Abschluss Master of Science 

• V: Spezieller Arbeits- und Gesundheitsschutz (2 LVS) 
     Ü: Spezieller Arbeits- und Gesundheitsschutz (1 LVS) 
     P: Gefährdungsanalyse (1 LVS) 

oder 
• V: Produktionsplanung und -steuerung (2 LVS) 
     Ü: Produktionsplanung und -steuerung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls Das Lehrmodul bildet die Grundlage (Stufen I und II) zum staatlich anerkannten 
Abschluss "Fachkraft für Arbeitssicherheit". 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• Testat ohne Note (Lösen von Aufgabenkomplexen im Umfang von 15 AS zur 

Übung) zu Gestaltung der Arbeitsumwelt für die Prüfungsleistung zu Gestaltung 
der Arbeitsumwelt 

• Testat ohne Note (Lösen von Aufgabenkomplexen im Umfang von 15 AS zur 
Übung) zu Produkt- und Produktionsergonomie für die Prüfungsleistung zu 
Produkt- und Produktionsergonomie 

Modulprüfung 
 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus vier oder fünf Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
•   150-minütige Klausur zu Gestaltung der Arbeitsumwelt 
•   90-minütige Klausur zu Arbeits- und Gesundheitsschutz 
•   20-minütige mündliche Prüfung zu Erfolgsfaktor Mensch 
•   120-minütige Klausur zu Produkt- und Produktionsergonomie 
•   90-minütige Klausur zu Fabrikökologie 
•   240-minütige Klausur zu Spezieller Arbeits- und Gesundheitsschutz und  
         Hausarbeit (Umfang 10-15 Seiten, Bearbeitungszeit  6 Wochen) und deren    
         Präsentation zu Gefährdungsanalyse   
•  120-minütige Klausur zu Produktionsplanung und -steuerung 

Leistungspunkte und Noten 
 
 
 
 
 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Gestaltung der Arbeitsumwelt, Gewichtung 4 – Bestehen    
        erforderlich (4 LP) 
• Klausur zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gewichtung 3 – Bestehen  
        erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Erfolgsfaktor Mensch, Gewichtung 3 – Bestehen  
        erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Produkt und Produktionsergonomie, Gewichtung 5 – Bestehen  
       erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Fabrikökologie, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Spezieller Arbeits- und Gesundheitsschutz und Hausarbeit und 

deren Präsentation zu Gefährdungsanalyse, Gewichtung 5 – Bestehen 
erforderlich (5 LP)  

• Klausur zu Produktionsplanung und -steuerung, Gewichtung 4 – Bestehen  
       erforderlich (4 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.5 

Modulname Maschinenbau - Produktionstechnik für Wirtschaftsingenieure 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: 
Das Modul beinhaltet Pflicht- und Wahl-Lehrveranstaltungen: 
• Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (verantw.: Professur Werkzeug-

maschinenkonstruktion und Umformtechnik)  
        Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen sind:  

- Überblick über die Eigenschaften der Werkzeugmaschinen einschließlich 
ihrer Definition und Festlegung durch Normen und Gesetze  

- Verfahren zur Messung und Beurteilung des geometrisch-kinematischen 
Verhaltens, des statischen, dynamischen und thermischen Verhaltens  

- Maschinenfähigkeit und Maschinenzuverlässigkeit  
- Umweltverhalten der Werkzeugmaschinen  
- Ermittlung von Werkzeugmaschineneigenschaften durch Modellierung  

       Die Lehrinhalte werden an aktuellen Beispielen aus der industrienahen 
       Forschung verifiziert und im Rahmen von Praktika demonstriert.  
 
• Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage (veranw.: Professur 

Fertigungslehre) 
Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen sind:  
Es wird die Methodik der technischen Fertigungsvorbereitung gelehrt. Kern ist 
das methodisch richtige Vorausdenken der Fertigung und Montage eines 
Produktes. Der Student erhält einen Überblick über die Begriffswelt, die 
Hilfsmittel, die notwendigen Fertigungsunterlagen, die informationellen und 
technischen Zusammenhänge der technologischen Planung. Dabei wird auf 
grundlegende Methoden und Möglichkeiten der Rechnerunterstützung 
eingegangen. In den Übungen wird der Vorlesungsstoff praxisbezogen vertieft 
und ein Beleg in Form einer Fallstudie erarbeitet, deren Ergebnis die wichtigsten 
Fertigungsunterlagen für ein konkretes Werkstück sind. Für die 
Belegerarbeitung steht im Internet ein virtuelles Unternehmen zur Verfügung. 
Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen sind:  

-  Aufgaben und Ziele der Prozessgestaltung 
-  Grundlagen und Begriffe 
-  Ausarbeitung von Fertigungsprozessen 
-  Vergleich technologischer Varianten 
-  Vereinheitlichung von Fertigungsprozessen 
-  Besonderheiten der Montagevorbereitung 
-  Organisationsformen der Fertigung 
-  Ausarbeitung von NC-Arbeitsgängen 

 
• Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung (verantw.: Professur 

Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung) 
Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen sind:  

- Aufgaben der Qualitätssicherung 
- Geometrische Produktspezifikation, (Spezifikation, Konformität, 

Tolerierungsprinzipien) 
- Prüfen (Messen und Lehren) 
- Geometrische Eigenschaften, Rauheit, Messgeräte (1D, 2D, 3D) 

 
• Steuerungs- und Regelungstechnik (verantw.: Professur Werkzeugmaschinen-

konstruktion und Umformtechnik) 
Schwerpunkt der Lehrveranstaltungen ist die Behandlung der Grundbegriffe der 
Steuerungs- und Regelungstechnik.  
Dazu gehören Steuerkette, Regelkreis, Boole’sche Algebra, kombinatorische 
und sequentielle Systeme, Signal und Signalbeschreibung, System, Modell, 
Strecke und Einrichtung, Beschreibung und Analyse digitaler und analoger 
Systeme sowie der einschleifige lineare Regelkreis. 

 
• Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen (verantw.: Professur Werkzeug-
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maschinenkonstruktion und Umformtechnik) 
Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen sind: 

- Führungen – Wirkungsweise, Eigenschaften, Gestaltung, Auslegung
von Gleit- und Wälzführungen 

- Hauptspindeln – Lagerungsarten, Schmierung und Kühlung, 
Antriebsarten, Eigenschaften 

- Spezifische Antriebe 
 
• Forschungsseminar „Werkzeugmaschinenpraxis“ (verantw.: Professur Werk-

zeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik) 
Schwerpunkt der Lehrveranstaltung ist die Vermittlung von aktuellen 
Problemstellungen und deren Lösungen für ausgewählte Produkte und 
Prozesse im Maschinenbau sowie Vorstellung und Diskussion gegenwärtiger 
Aufgabenstellungen in Forschung und Entwicklung. Durch namhafte Referenten 
aus Industrie und Forschung wird gewährleistet, dass die Studenten mit 
praxisrelevanten Themen vertraut gemacht werden. 
 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden werden in die Lage versetzt  
• Eigenschaften von Produktionstechnik einzuschätzen und Anforderungen an zu 

beschaffende Technik zu stellen sowie zu kontrollieren 
• Prozesse der Teilefertigung und Montage selbst zu strukturieren und 

praxisrelevant zu erarbeiten. 
Entsprechend ihrem Vorwissen und ihren Neigungen können die Studierenden ihr 
Wissen und ihre Fertigkeiten in den Bereichen Fertigungsmesstechnik/ 
Qualitätssicherung, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie der Auslegung von 
Werkzeugmaschinenbaugruppen vertiefen. Das Forschungsseminar „Werkzeug-
maschinenpraxis“ zielt dabei auf aktuelle und praxisrelevante Themenstellungen 
aus Industrie und Forschung. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
 
• V: Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (1 LVS) 
• Ü: Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (1 LVS) 
• V: Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage (2 LVS) 
• Ü: Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage (1 LVS) 
 
Aus den nachfolgenden vier Angeboten sind zwei im Gesamtumfang von 
mindestens 5 LVS auszuwählen.  
 
• V: Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung (2 LVS) 
       P: Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung (1 LVS) 
 
• V: Steuerungs- und Regelungstechnik (2 LVS) 
       Ü: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 
       P: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 
 
• V: Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen (2 LVS) 
       Ü: Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen (1 LVS) 
 
• V: Forschungsseminar „Werkzeugmaschinenpraxis“ (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 
 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 

• Beleg (Umfang 10-15 Seiten, Bearbeitungszeit 4 Wochen) in Prozessgestaltung 
für die Teilefertigung und Montage für die Prüfungsleistung zu 
Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage 

• Nachweis des Praktikums Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung für 
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die Prüfungsleistung zu Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung 

Modulprüfung 
 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus vier Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse 
• 120-minütige Klausur zu Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage 
Entsprechend der Wahl der Angebote sind zwei der folgenden Prüfungsleistungen 
zu erbringen:  
• 120-minütige Klausur zu Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung 
• 120-minütige Klausur zu Steuerungs- und Regelungstechnik 
• 120-minütige Klausur zu Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Forschungsseminar „Werkzeugmaschinen-

praxis“ 
 

Leistungspunkte und Noten 
 
 
 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse, Gewichtung 3 – 

Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Prozessgestaltung für die Teilefertigung und Montage, Gewichtung 

4 – Bestehen erforderlich (4 LP) 
• Klausur zu Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung, Gewichtung 4 – 

Bestehen erforderlich (4 LP) 
• Klausur zu Steuerungs- und Regelungstechnik, Gewichtung 5 – Bestehen 

erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen, Gewichtung 4 – 

Bestehen erforderlich (4 LP) 
• mündliche Prüfung zu Forschungsseminar „Werkzeugmaschinenpraxis“, 

Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.6 

Modulname Elektrotechnik - Automatisierung 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
In dem Modul werden Problemstellungen und Lösungsansätze der Automatisierung vertieft. 
Bei ihr sind technische Messgrößen von großer Bedeutung, deren Erfassung in den  
entsprechenden Fächern detailliert behandelt wird. Mit den Fächern 
Prozessdatenkommunikation, Industrielle Steuerungstechnik, Echtzeitverarbeitung und 
Grundlagen der Robotik wird dabei besonderer Wert auf die Automatisierung industrieller 
Prozesse gelegt, z.B. bezüglich Geräteauswahl, Vernetzung und Programmierung.  
 
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse auf Kerngebieten der Automatisierungs-
technik. Mit diesen sind sie in der Lage, technische Prozesse zu analysieren und verschiedene 
Methoden zur Automatisierung dieser Prozesse zu beurteilen, auszuwählen und zu 
implementieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 3 bis 5 Angebote so auszuwählen, dass die im Modul 
erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und Noten 
erreicht werden. 
 
• V: Echtzeitverarbeitung (2 LVS) 
 
• V: Prozessdatenkommunikation (2 LVS) 
       Ü: Prozessdatenkommunikation (1 LVS) 
 
• V: Industrielle Steuerungstechnik (3 LVS)  
       Ü: Industrielle Steuerungstechnik  (1 LVS)  
       P: Industrielle Steuerungstechnik (1 LVS) 
 
• V: Grundlagen der Robotik (2 LVS)  
       Ü: Grundlagen der Robotik (1 LVS)  
       P: Grundlagen der Robotik (1 LVS) 
 
• V: Sensoren und Sensorsignalverarbeitung (2 LVS)  
       Ü: Sensoren und Sensorsignalverarbeitung (1 LVS) 
 
• V: Praxisseminar Mess- und Sensortechnik (2 LVS)  
       Ü: Praxisseminar Mess- und Sensortechnik (2 LVS) 
       Dieses Angebot kann im Studiengang nur einmal – im Modul 3 oder im Modul 4.6 – belegt   
       werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Teilmoduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei bis fünf Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Echtzeitverarbeitung 
• 60-minütige Klausur zu Prozessdatenkommunikation 
• 120-minütige Klausur zu Industrielle Steuerungstechnik 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Robotik 
• 120-minütige Klausur zu Sensoren und Sensorsignalverarbeitung 
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• 30-minütige mündliche Prüfung und schriftliche Ausarbeitung (technischer Bericht)  
(Umfang 10-15 Seiten, Bearbeitungszeit 2 Wochen) zu Praxisseminar Mess- und 
Sensortechnik    

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Echtzeitverarbeitung, Gewichtung 2 - Bestehen erforderlich (2 LP) 
• Klausur zu Prozessdatenkommunikation, Gewichtung 3 - Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Industrielle Steuerungstechnik, Gewichtung 6 - Bestehen erforderlich (6 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Robotik, Gewichtung 5 - Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Sensoren und Sensorsignalverarbeitung, Gewichtung 4 – Bestehen erforder-  
       lich (4 LP) 
• mündliche Prüfung und schriftliche Ausarbeitung (technischer Bericht) zu Praxisseminar 

Mess- und Sensortechnik, Gewichtung 5  - Bestehen erforderlich (5 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

 
Modulnummer 4.7 

Modulname Elektrotechnik - Elektrische Energietechnik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Im Vertiefungsmodul ET - Elektrische Energietechnik werden folgende Ausbildungsinhalte 
angeboten: 
 Erzeugung elektrischer Energie insbesondere mit regenerativen Verfahren 
 Verteilung elektrischer Energie, elektrische Netze und Betriebsmittel 
 Steuerung elektrischer Energie mit effizienten Leistungsbauelementen und  

elektroenergetischen Systemen, Simulation dieser Systeme 
 effiziente elektromagnetische Energiewandlung unter Beachtung mechanischer und  

          thermischer Aspekte  
 Steuerung und Regelung automatisierter elektrischer Antriebssysteme  

 
Qualifikationsziele: 
Qualifikationsziel ist das Erlernen der Technik zur Erzeugung, Verteilung, Steuerung und 
Anwendung elektrischer Energie unter besonderer Beachtung der Energieeffizienz.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 3 bis 5 Angebote so auszuwählen, dass die im Modul 
erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und Noten 
erreicht werden. 
 
• V: Bauelemente der Leistungselektronik (3 LVS) 
       Ü: Bauelemente der Leistungselektronik (1 LVS) 
       P: Bauelemente der Leistungselektronik (1 LVS) 
 
• V: Simulation elektroenergetischer Systeme (1 LVS) 
       Ü: Simulation elektroenergetischer Systeme (2 LVS) 
 
• V: Elektromotorische Antriebe (2 LVS) 
       Ü: Elektromotorische Antriebe (1 LVS) 
 
• V: Automatisierte Antriebe (2 LVS) 
       Ü: Automatisierte Antriebe (1 LVS) 
       P: Automatisierte Antriebe (2 LVS) 
 
• V: Netze und Betriebsmittel (2 LVS) 
       Ü: Netze und Betriebsmittel (1 LVS) 
 
• V: Regenerative Energietechnik I (2 LVS) 
       Ü: Regenerative Energietechnik I (1LVS) 
 
• V: Regenerative Energietechnik II (1 LVS) 
       P: Regenerative Energietechnik II (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Das Lehrangebot Automatisierte Antriebe baut auf die Veranstaltungen Elektromotorische 
Antriebe auf.  Das Lehrangebot Regenerative Energietechnik II baut auf die Veranstaltungen 
Regenerative Energietechnik I auf.  

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei bis fünf Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
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• 45-minütige mündliche Prüfung zu Bauelemente der Leistungselektronik 
• Belegarbeit (Umfang 10 Seiten, Bearbeitungszeit 1 Woche) zu Simulation elektroenerge-

tischer Systeme  
• 90-minütige Klausur zu Elektromotorische Antriebe 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Automatisierte Antriebe  
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Netze und Betriebsmittel 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Regenerative Energietechnik I 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Regenerative Energietechnik II 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung zu Bauelemente der Leistungselektronik, Gewichtung 6 – Bestehen 

erforderlich (6 LP) 
• Belegarbeit zu Simulation elektroenergetischer Systeme, Gewichtung 4 – Bestehen 

erforderlich (4 LP)  
• Klausur zu Elektromotorische Antriebe, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich (4 LP) 
• mündliche Prüfung zu Automatisierte Antriebe, Gewichtung 6 – Bestehen erforderlich (6 

LP) 
• mündliche Prüfung zu Netze und Betriebsmittel, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 

LP) 
• mündliche Prüfung zu Regenerative Energietechnik I, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Regenerative Energietechnik II, Gewichtung 2 – Bestehen 

erforderlich (2 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.8 

Modulname Elektrotechnik - Mikrosysteme und Mikroelektronik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
In dem Modul werden Problemstellungen und Lösungsansätze der Mikrosystemtechnik und 
Mikroelektronik vertieft. Im Einzelnen sind das:  
• der Entwurfsprozess-, die Entwurfsmethoden und der Test von anwenderspezifischen 

Schaltkreisen (ASICs) 
• Sensoren und Messsystem, deren Messsignale und Störeinflüsse und Methoden der 

Signalanalyse und Signalverarbeitung 
• berührungslose Prüf- und Messverfahren geometrischer Strukturdaten; Erfassung 

statischer und dynamischer Systemkennwerte von mikromechanischen Komponenten 
• Herstellungstechnologien und Prozessschritte für Silizium MEMS/NEMS, deren 

Packaging, Vermessung und 3D Integrationstechnologien an ausgewählten Beispielen 
• Moderne IC-Technologien und Prozesse der Mikro- und Nanoelektronik; Numerische 

Methoden, Modelle und Programmierung für die Halbleiter- und Equipment-Simulation 
• Gestalten und Dimensionieren von Funktionsgruppen und technischen Geräten 
 
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse auf Kerngebieten der Mikrosystemtechnik und 
Mikroelektronik. Mit diesen sind sie in der Lage, mikroelektronische und 
mikrosystemtechnische Komponenten und Sensoren zu entwerfen, die technologischen 
Herstellungsabläufe festzulegen und zu verifizieren. Methoden und Verfahren zur 
messtechnischen Analyse der Komponenten und Sensoren und der Sensorsignalverarbeitung 
werden behandelt und die Applikation und der Einsatz in eine gerätetechnische Umgebung mit 
mechanischen Funktionsgruppen vorgenommen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 3 oder 4 Angebote so auszuwählen, dass die im 
Modul erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und 
Noten erreicht werden. 
 
• V: Applikation der Mikroelektronik (2 LVS) 
       P: Applikation der Mikroelektronik (1 LVS) 
 
• V: Mess- und Prüftechnik für MST (2 LVS) 
       P: Mess- und Prüftechnik für MST (2 LVS) 
 
• V: Sensoren und Sensorsignalverarbeitung (2 LVS) 
       Ü: Sensoren und Sensorsignalverarbeitung (1 LVS) 
 
• V: Technologies for micro and nano systems (2 LVS) (in englischer Sprache) 
       Ü: Technologies for micro and nano systems (2 LVS) (in englischer Sprache) 
 
• V: Advanced integrated circuit technology (3 LVS) (in englischer Sprache) 
       Ü: Advanced integrated circuit technology (1 LVS) (in englischer Sprache) 
 
• V: Gerätetechnik (2 LVS) 
       Ü: Gerätetechnik (1 LVS) 
       P: Gerätetechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
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Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei oder vier Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 

Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Applikation der Mikroelektronik 
• 120-minütige Klausur zu Mess- und Prüftechnik für MST 
• 120-minütige Klausur zu Sensoren und Sensorsignalverarbeitung 
• 120-minütige Klausur zu Technologies for micro and nano systems (in englischer 

Sprache) 
• 120-minütige Klausur zu Advanced integrated circuit technology (in englischer Sprache) 
• 120-minütige Klausur zu Gerätetechnik 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung zu Applikation der Mikroelektronik, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP)  
• Klausur zu Mess- und Prüftechnik für MST, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Sensoren und Sensorsignalverarbeitung, Gewichtung 4 – Bestehen 

erforderlich (4 LP) 
• Klausur zu Technologies for micro and nano systems (in englischer Sprache), Gewichtung 

5  – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Advanced integrated circuit technology (in englischer Sprache), Gewichtung 5 

– Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Gerätetechnik, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Vertiefungsmodul 

Modulnummer 4.9 

Modulname Elektrotechnik - Informationstechnik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Das Modul umfasst folgende Teilgebiete: 
• Next Generation Internet: IP Multicast, MPLS und GMPLS, Dienstgüte (QoS) in IP-

Netzen, Redundanz-Konzepte für IP-Netze, VPN-Konzepte, "Carrier-grade"-Ethernet, 
Konzepte für das Internet der Zukunft 

• Simulation und Leistungsbewertung von Kommunikationsnetzen: Im Teil Simulation 
werden behandelt: Grundlagen, Erzeugung von Zufallszahlen bzw. 
-verteilungen, Design und Auswertung von Simulationsexperimenten; Simulationstools. 
Im Teil "Leistungsbewertung" werden behandelt: Grundlagen der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Modellierung von Nachrichtenverkehr in Kommunikationsnetzen, Stochastische 
Prozesse und Markov-Prozesse, Analyse markovscher und nicht-markovscher Systeme 
(Zustandsprozesse), Anwendungsbeispiele 
Diese Vorlesung muss zwingend zusammen mit dem Praktikum Netzsimulation belegt 
werden.  

• Praktikum Netzsimulation: Ausgewählte Beispielaufgaben aus dem Bereich der 
Kommunikationstechnik 
Dieses Praktikum muss zwingend zusammen mit der Vorlesung Simulation und 
Leistungsbewertung von Kommunikationsnetzen belegt werden.  

• Netzplanung: Einführung, Verkehrsmodelle, Bedarfsanalyse, Entwurf der Netztopologie, 
Netzdimensionierung, Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien bei der Netzplanung, 
Netzoptimierung und Traffic Engineering im laufenden Betrieb, Netzplanungstools 

• Grundlagen der Digitaltechnik: Einführung in die Theorie digitaler Systeme: Binäre 
Funktionen, Zahlendarstellungen  

• Karnaugh-Plan: Entwurf kombinatorischer Schaltnetzwerke: Gatterschaltungen, Synthe-
seprinzipien; Boolesche Formen; Automaten: Modelle, Zustandsbegriff, zeitliches 
Verhalten, Phasenliste Digitale Grundschaltungen: Flip-Flop, Zähler, Addierer, 
Speicherbausteine 

• Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik: Im Modul werden Grundlagen zur 
Funktion und zur Berechnung elektronischer Schaltungen sowie deren Anwendung 
behandelt. Zum Inhalt gehören Transistorgrundschaltungen, Operationsverstärker, Aufbau 
von Leistungsverstärkern, analoge Filter, Oszillatoren sowie die Stromversorgungstechnik.

• Nachrichtentechnik: Mehrfachzugriffsverfahren (TDMA, FDMA, CDMA, SDMA), analoge 
Modulationsarten (AM/QAM, FM/PM,  Bandbreitebedarf, Störverhalten), digitale Modula-
tionsverfahren (ASK, BPSK, QPSK, QAM, analytische Darstellung des Sendesignals, 
Ortsdiagramm, Demodulation, signalangepasste Filter), Eigenschaften des gestörten 
Kanals (AWGN), moderne digitale Modulationsverfahren (OFDM, CDMA) 

• Applikation der Mikroelektronik: Einführung in den Problemkreis, Entwicklung der 
Mikroelektronik; Überblick über anwendungsspezifische Schaltkreise: Definition, 
Klassifizierung, anwender- und maskenprogrammierbare ASICs, analoge ASICs, 
Entwicklungstendenzen, Grenzen; Entwurfsprozess und Entwurfsmethoden: Spezifikation, 
Synthese, Simulation, Timingverifikation, Taktnetzgenerierung, Layoutentwurf und 
Backannotation; Test von ASICs 

 
Qualifikationsziele: 
• Next Generation Internet: Vermittlung detaillierter Kenntnisse zu aktuellen Themen des 

IP Networkings. Ausgewählte Themen werden im Seminarstil mit Beteiligung der 
Studenten erarbeitet und vorgetragen. 

• Simulation und Leistungsbewertung von Kommunikationsnetzen: Vermittlung 
grundlegender Kenntnisse über Leistungsbewertung und Simulation von Kommunikations-
netzen 

• Praktikum Netzsimulation: Vermittlung detaillierter Kenntnisse bezüglich Simulations-
methoden anhand ausgewählter Beispielaufgaben aus dem Bereich der Kommunikations-
technik 

• Netzplanung: Vermittlung detaillierter Kenntnisse betreffend Vorgehensweise und Metho-
den bei der Planung von Kommunikationsnetzen 
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• Grundlagen der Digitaltechnik: Vermittlung von Kenntnissen zum Entwurf und zur 
Beschreibung einfacher digitaler Systeme und deren Funktionsweise  

• Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik: Die Studierenden werden in die Lage 
versetzt, elektronische Schaltungen zu verstehen und zu berechnen. In einem Praktikum 
werden Schaltungen berechnet und untersucht.  

• Nachrichtentechnik: Grundlegende Kenntnisse über das Funktionsprinzip und die 
Leistungsparameter moderner elektronischer Kommunikationstechnologien 

• Applikation der Mikroelektronik: Vermittlung eines Überblicks über das breite Spektrum 
anwendungsspezifischer Schaltkreise, ihrer Vor- und Nachteile, ihrer Funktionsweise und 
Applikationsmöglichkeiten; Vermittlung eines Überblicks über Entwurfsmethoden, 
Designflow und Test 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
Aus den nachfolgenden Angeboten sind 4 bis 6 Angebote so auszuwählen, dass die im Modul 
erwerbbaren Leistungspunkte gemäß den Festlegungen unter Leistungspunkte und Noten 
erreicht werden. 
 
• V: Next Generation Internet (2 LVS) 
 
• V: Simulation und Leistungsbewertung von Kommunikationsnetzen (2 LVS) 
• P: Praktikum Netzsimulation (2 LVS) 

(Die Vorlesung und das Praktikum müssen zwingend zusammen belegt werden.) 
  

• V: Netzplanung (2 LVS) 
       Ü: Netzplanung (2 LVS) 
 
• V: Grundlagen der Digitaltechnik (2 LVS) 
       Ü: Grundlagen der Digitaltechnik (1 LVS) 
 
• V: Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik (2 LVS) 
       Ü: Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik (1 LVS) 
       P: Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik (2 LVS) 
  
• V: Nachrichtentechnik (2 LVS) 
       Ü: Nachrichtentechnik (1 LVS) 
 
• V: Applikation der Mikroelektronik (2 LVS) 
       P: Applikation der Mikroelektronik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik für die 

Prüfungsleistung zu Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik 
• erfolgreich testiertes Praktikum Applikation der Mikroelektronik für die Prüfungsleistung 

zu Applikation der Mikroelektronik 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus vier bis sechs Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen entsprechend der Wahl der Angebote zu erbringen:  
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Next Generation Internet 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Simulation und Leistungsbewertung von 

Kommunikationsnetzen 
• Anrechenbare Studienleistung: 5 Versuche zum Praktikum Netzsimulation (mit einer Note 

bewertet) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

• 20-minütige mündliche Prüfung zu Netzplanung 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Digitaltechnik 
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• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Nachrichtentechnik 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Applikation der Mikroelektronik 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen:  
• mündliche Prüfung zu Next Generation Internet, Gewichtung 2  – Bestehen erforderlich (2 

LP) 
• mündliche Prüfung zu Simulation und Leistungsbewertung von Kommunikationsnetzen, 

Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 
• Anrechenbare Studienleistung: Versuche zum Praktikum Netzsimulation (mit einer Note 

bewertet), Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 
• mündliche Prüfung zu Netzplanung, Gewichtung 5 – Bestehen erforderlich (5 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Digitaltechnik, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Analogen Schaltungstechnik, Gewichtung 6 – Bestehen 

erforderlich (6 LP) 
• mündliche Prüfung zu Nachrichtentechnik, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• mündliche Prüfung zu Applikation der Mikroelektronik, Gewichtung 3 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
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Modul Seminar/Projektarbeit 

Modulnummer 5 

Modulname Seminar/Projektarbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Wirtschaftsingenieurwesen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
Disziplinäre oder interdisziplinäre Projekt- oder Seminararbeiten, in denen eine Anwendung 
und Festigung des erworbenen Wissens erfolgt und die problembezogenen Kenntnisse und 
Kompetenzen eigenständig vertieft werden. Dies kann sowohl auf theoretischer Basis als auch 
mit deutlichem Praxisbezug erfolgen. 
 
Qualifikationsziele:  
Insbesondere werden im Modul 5 die in der Studienordnung genannten Ziele unterstützt. Im 
Vordergrund steht die Förderung von Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit durch die 
Betonung von Projekten, die Schulung von Analysefähigkeit, Zeitmanagement, selbständiger 
Lernbereitschaft, Denken in Zusammenhängen sowie die Weiterentwicklung von Engagement, 
Leistungsbereitschaft und Motivation in Projekt- und/oder Seminararbeiten. Unterstützt werden 
auch die Präsentations- und Diskussionskompetenz. 
Geschult werden der Umgang mit Datenverarbeitungs- und Präsentationsmedien zur 
Beschaffung, Verarbeitung, Aufbereitung und Präsentation von Daten. 
Damit dient dieses Modul insbesondere der Vorbereitung auf die Masterarbeit. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar oder das Kolloquium: 
• S: Seminar Wirtschaftsingenieurwesen      (2 LVS) 
       oder  
       K: Präsentation der Projektarbeit                (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• Hausarbeit (Umfang ca. 30 Seiten, Bearbeitungszeit 15 Wochen) und 20-minütige 

Präsentation zur Veranstaltung Seminar Wirtschaftswissenschaften  
       oder  
       Hausarbeit (Umfang ca. 30 Seiten, Bearbeitungszeit 15 Wochen) und 20-minütige   
       Präsentation der Projektarbeit im Kolloquium  
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 
  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Modul Master-Arbeit 

Modulnummer 6 

Modulname Master-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Wirtschaftsingenieurwesen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Das Modul Master-Arbeit fügt sich in die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiums ein und wird 
in der Regel den gewählten Schwerpunkten der Module 4.1 bis 4.9 zuzuordnen sein. Die 
Arbeit kann an einer der in den Schwerpunkten lehrenden Professuren der TU Chemnitz oder 
in der betrieblichen Praxis erfolgen. Das Thema der Masterarbeit wird entweder vom Prüfer 
(Erstprüfer) vorgegeben oder von ihm mit dem Unternehmen abgestimmt und vom 
Prüfungsausschuss bestätigt. Die Arbeit soll sowohl betriebswirtschaftliche als auch ingenieur-
wissenschaftliche Inhalte aufweisen. 

Dem Studierenden wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, eigene Vorschläge einzureichen.  
 
Qualifikationsziele: 
Die Masterarbeit qualifiziert die Studierenden zur Anwendung des im Studiengang erworbenen 
theoretischen und anwendungsorientierten Fachwissens auf konkrete Aufgabenstellungen aus 
dem Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens. Sie ist zugleich Ausweis für die erworbene 
Qualifikation zur wissenschaftlichen Arbeit und zur Argumentation auf hohem fachlichem 
Niveau. 

Lehrformen Konsultationen können in Anspruch genommen werden.  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Vorliegen einer vom Prüfungsausschuss bestätigten Themenstellung für die Masterarbeit 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzung für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung: 
• für die Prüfungsleistung Masterarbeit ist das Vorliegen von mindestens 45 LP aus den 

Grundlagenmodulen (1-3) und den Vertiefungsmodulen (4.1-4.9) und der erfolgreiche 
Abschluss des Moduls Seminar/Projektarbeit (5) 

 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Masterarbeit (Umfang ca. 60 bis 80 Seiten, Bearbeitungszeit 20 Wochen)  
• 30-minütige mündliche Prüfung (Verteidigung) 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Masterarbeit, Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich  
• mündliche Prüfung, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Prüfungsordnung für den konsekutiven  Studiengang  
Wirtschaftsingenieurwesen 

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 30. Juli 2009 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m.  § 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sach-
sen (Sächsisches Hochschulgesetz – SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. März 2009 (SächsGVBl. S. 102, 116) geändert worden ist, hat 
der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im Benehmen mit dem Vorläufigen Senat 
der Technischen Universität Chemnitz die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1   Regelstudienzeit 
§   2   Prüfungsaufbau  
§   3   Fristen 
§   4   Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5   Arten der Prüfungsleistungen 
§   6   Mündliche Prüfungsleistungen 
§   7   Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
§   8   Alternative Prüfungsleistungen 
§   9   Projektarbeiten 
§  10  Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§  11  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§  12  Freiversuch 
§  13  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§  14  Wiederholung von Modulprüfungen 
§  15  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§  16  Prüfungsausschuss 
§  17  Prüfer und Beisitzer 
§  18  Zweck der Masterprüfung 
§  19  Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  
§  20  Zeugnis und Masterurkunde 
§  21  Ungültigkeit der Masterprüfung 
§  22  Einsicht in die Prüfungsakte 
§  23  Zuständigkeiten 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§  24  Studienaufbau und Studienumfang 
§  25  Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
§  26  Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Verteidigung 
§  27  Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§  28  Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
In dieser Prüfungsordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und Funktionsbezeich-
nungen dieser Prüfungsordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt entsprechend für die 
Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren). Die Regelstudienzeit 
umfasst das Studium sowie alle Modulprüfungen einschließlich des Moduls Master-Arbeit.   
 

§ 2  
Prüfungsaufbau 

Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus bis zu 
fünf Prüfungsleistungen. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.   

 
§ 3  

Fristen 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in 
den in der Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss 
an die Vorlesungszeit) abgelegt werden können.   
 

§ 4 
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Chemnitz 

immatrikuliert ist und  
2. die Masterprüfung im gleichen Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat und 
3. die im Einzelnen in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten Prü-

fungsvorleistungen erbracht hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist für jede Prüfungsleistung bis spätestens drei Wo-
chen vor Beginn des zentralen Prüfungszeitraumes der Technischen Universität Chemnitz bzw. bei 
Prüfungsleistungen außerhalb des zentralen Prüfungszeitraumes bis spätestens drei Wochen vor dem 
Prüfungstermin schriftlich an das Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind beizufügen:  
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,  
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine 

Masterprüfung im gleichen Studiengang nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat oder 
ob er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen Vorsitzen-
der.  
(4) Personen, die sich das in der Studien- und Prüfungsordnung geforderte Wissen und Können an-
geeignet haben, können in Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 den berufsqualifizierenden Abschluss als 
Externer in einer Hochschulprüfung erwerben. Über den Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung 
sowie über das Prüfungsverfahren und über die zu erbringenden Prüfungsleistungen, die den Anforde-
rungen der Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn  
1.   die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht   

erfüllt sind, 
2. die gemäß Absatz 2 vorzulegenden Unterlagen unvollständig sind, 
3. der Prüfling im gleichen Studiengang die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat oder  
4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Überschreiten der 

Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfungsleistung oder deren Ablegung verloren hat. 
(6) Ablehnende Entscheidungen sind dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn mit 
Angabe von Gründen und einer Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich bekannt zu geben.  
(7) Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art, Anzahl, Gegenstand und Ausgestaltung der zu absol-
vierenden Modulprüfungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso 
über die Aus- und Abgabezeitpunkte der Hausarbeiten und der Masterarbeit informiert. Die Bekannt-
gabe von Prüfungsterminen, Zulassungslisten und Prüfungsergebnissen erfolgt im Prüfungsamt. Das 
Nichtbestehen von Modulprüfungen wird dem Prüfling zusätzlich schriftlich bekannt gegeben. 
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§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind  
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder  
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag gestatten, gleichwertige Prü-
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.  
(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Prüfungsvor-
leistungen und Prüfungsleistungen in englischer Sprache zu erbringen sind oder erbracht werden 
können. Auf Antrag des Prüflings können Prüfungsleistungen in englischer Sprache erbracht werden. 
Der Antrag begründet keinen Anspruch.  
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entspre-
chendes Wissen verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart 
eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt 
werden. Die Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 
45 Minuten.   
(4) Im Rahmen von mündlichen Prüfungsleistungen können auch Aufgaben mit angemessenem Um-
fang zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der Prü-
fungsleistung gewahrt bleibt. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem Prü-
fer und dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im Anschluss 
an die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. Das Protokoll ist der Prüfungsakte beizulegen. 
(6) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse durch den/die Prüfer als Zuhörer zugelassen wer-
den, es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
(7) Die Prüfung kann aus einem wichtigen Grund unterbrochen werden. Ein neuer Prüfungstermin ist 
so festzusetzen, dass die Prüfungsleistung unverzüglich nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes 
erbracht wird. Die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, sind im Prüfungsprotokoll zu vermer-
ken. 

 
§ 7 

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, 
in denen der Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in be-
grenzter Zeit mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten 
kann. Bei schriftlichen Prüfungsleistungen können dem Prüfling Themen und Aufgaben zur Auswahl 
gegeben werden.  
(2) Zu den sonstigen schriftlichen Arbeiten zählt das Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice). Die 
Aufgaben für das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen; durch 
diese ist auch der Bewertungsmaßstab festzulegen. Die Auswertung von Antwort-Wahl-Verfahren 
kann automatisiert erfolgen. 
(3) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums 
ist, werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Das Bewertungsverfahren soll acht Wochen nicht 
überschreiten. 
(4) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die 
Höchstdauer von 300 Minuten nicht überschreiten. 
(5) Über Hilfsmittel, die bei einer schriftlichen Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet 
der Prüfer. Die zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
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(6) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden 
Prüfungsperiode anstelle der vorgesehenen schriftlichen Prüfung eine mündliche Prüfung stattfindet. 
Die vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des Prüfungsausschusses ist zum 
Beginn des jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
 

§ 8 
Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen werden insbesondere im Rahmen von Seminaren, Praktika oder 
Übungen erbracht. Die Leistung erfolgt insbesondere in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, Haus-
arbeiten, Referaten oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer Lehr-
veranstaltung/en. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein. Bei Hausarbeiten und in der 
Regel bei schriftlichen Ausarbeitungen hat der Prüfling zu versichern, dass sie selbständig angefertigt 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 3 
entsprechend. 
(3) Dauer und Umfang von alternativen Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen 
festgelegt. 
 

§ 9 
Projektarbeiten 

(1) Durch Projektarbeiten, die als Einzel- oder Gruppenarbeiten möglich sind, wird in der Regel die 
Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von 
Konzepten nachgewiesen. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein. Hierbei soll der Prüf-
ling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungs-
ansätze und Konzepte erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht in der Regel aus der mündlichen 
Präsentation und einer schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 
6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 3 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in 
der Modulbeschreibung festgelegt. 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. 
Für die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1  -  sehr gut  (eine hervorragende Leistung) 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 
3  -  befriedigend (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 
4  -  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 
5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
                  genügt). 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,  4,7  und  5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
Wird eine Prüfungsleistung von zwei oder mehreren Prüfern bewertet, ergibt sich die Note der Prü-
fungsleistung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Für die Bildung des arithmeti-
schen Mittels gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. Die Prüfer können die durch Bildung des arithmeti-
schen Mittels errechnete Note der Prüfungsleistung auf eine gemäß den Sätzen 2 und 3 zulässige 
Note auf- oder abrunden. Ergibt sich ein Notenwert von größer als 4,0, ist die Bewertung der Prü-
fungsleistung „nicht ausreichend“. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus 
dem gemäß Modulbeschreibung gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungs-
leistungen, ansonsten ergibt die Note der Prüfungsleistung die Modulnote. Dabei wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma ohne Rundung berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden gestri-
chen. Die Modulnoten entsprechen folgenden Prädikaten: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   -    sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  -    gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  -    befriedigend,    
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  -    ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1     -    nicht ausreichend.  
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(3) Für das Bestehen des Moduls Master-Arbeit ist notwendig, dass die Masterarbeit von beiden Prü-
fern mindestens mit der Note “ausreichend“ bewertet wird. Die Note für die Masterarbeit errechnet sich 
aus dem arithmetischen Mittel der Noten der beiden Prüfer.  
(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Master-Arbeit 
(vgl. § 25). Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 entsprechend.   
(5) Werden Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet, müssen sie in Art und Umfang 
Prüfungsleistungen entsprechen. Die Masterprüfung darf nicht überwiegend durch Anrechnung von 
Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen zurück-
ziehen, sofern er dieses dem Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin mitteilt. 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für 
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er 
angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim 
Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung 
von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungs-
zeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von 
ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
(4) Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nach Absatz 3 an, so setzt er im Benehmen mit dem 
Prüfling einen neuen Prüfungstermin fest. 
(5) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. 
(6) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
(7) Der Prüfling kann innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen von Entscheidungen nach Absatz 5 
oder 6 verlangen, dass diese vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
 

§ 12 
Freiversuch 

(1) Bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen können Prüfungsleistungen vor dem im Studienab-
laufplan vorgesehenen Zeitraum abgelegt werden.  
(2) Wurde die letzte Prüfungsleistung eines Moduls nach Absatz 1 abgelegt und die Modulprüfung ist 
nicht bestanden, gilt die Modulprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistungen des 
Moduls können auf Antrag des Kandidaten im neuen Prüfungsverfahren angerechnet werden. Wurde 
eine Modulprüfung entsprechend Absatz 1 abgelegt und mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, 
können Prüfungsleistungen des Moduls auf Antrag des Kandidaten zur Verbesserung der Note zum 
nächsten regulären Prüfungstermin wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 

 
§ 13 

Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
Werden in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht bestandene Modulprü-
fungen, welche nicht innerhalb eines Jahres (§ 14 Abs. 1) wiederholt wurden oder die bei Wiederho-
lung mit “nicht ausreichend“ bewertet wurden, führen zum Nichtbestehen der Modulprüfung. Wurde 
ein Antrag auf eine zweite Wiederholung der Modulprüfung (§ 14 Abs. 2) nicht rechtzeitig gestellt, 
konnte der Antrag nicht genehmigt werden, wurde eine zweite Wiederholungsprüfung nicht zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin abgelegt oder wurde diese Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, 
gilt die Modulprüfung als „endgültig nicht bestanden" 
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Masterprüfung als „endgültig nicht 
bestanden“. 
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(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht und 
sämtliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semes-
tern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als „nicht bestanden“.  
(4) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, welche die Prüfungsleistung 
beeinflusst haben, so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass 
für einen bestimmten Prüfling oder alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu ange-
setzt werden. In diesem Fall sind die bereits erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig. 
(5) Mängel im Prüfungsverfahren müssen unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
jeweiligen Prüfungstag beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei dem Prüfer geltend 
gemacht werden. Anordnungen nach Absatz 4 dürfen nur bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine 
Meldung zum darauf folgenden Prüfungszeitraum noch möglich ist.  
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Modulnote „nicht ausreichend“) ist eine Wiederholungsprü-
fung möglich. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können mit „nicht aus-
reichend“ bewertete Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies zum Bestehen der 
Modulprüfung erforderlich ist. Hiervon unabhängig sind Prüfungsleistungen, welche in den Modulbe-
schreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnet sind und mit „nicht ausreichend“ bewertet 
wurden, zu wiederholen. Eine Wiederholungsprüfung ist nur innerhalb eines Jahres zulässig. Diese 
Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Modulprüfung als „nicht bestanden“. 
(2) Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist, abgesehen von dem in § 12 geregelten 
Fall, nicht zulässig. 
 

§ 15 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf 
Antrag des Studierenden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Die Anrechnung kann 
versagt werden, wenn mehr als 80 Leistungspunkte oder die Masterarbeit angerechnet werden sollen. 
Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen 
dieses Studienganges im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern 
eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anerkennung und Anrechnung 
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulkooperationsvereinbarungen zu beachten.  
(2) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten kann der Prüfungsausschuss auf Antrag des Studieren-
den anrechnen. 
(3) Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung werden in ein höheres Fachsemester ein-
gestuft, wenn sie durch eine besondere Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen haben.  
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Leistungspunkte und die Noten - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen.  
(5) Die Studierenden haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften einen 
Prüfungsausschuss.  
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und einem weiteren 
Mitglied aus dem Kreis der an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften tätigen Hochschullehrer, 
einem Mitglied aus dem Kreis der an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften tätigen wissenschaft-
lichen Mitarbeiter und einem Mitglied aus dem Kreis der Studierenden.   
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr.  
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung 
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zuständig, insbesondere für: 
1. die Organisation der Prüfungen, 
2. die Anrechnung von Studienzeiten sowie von Studien- und Prüfungsleistungen, 
3. die Bestellung der Prüfer und der Beisitzer, 
4. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studierende während der Inan-

spruchnahme des Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit, 
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte Studierende und chro-

nisch Kranke. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt 
nicht für Entscheidungen nach § 11 und § 13 Abs. 4, für Entscheidungen über Widersprüche und für 
Berichte an den Fakultätsrat. 
(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und Stu-
dienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, über die Verteilung der Modul- 
und Gesamtnoten und gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen 
verfügen. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizu-
wohnen. Sie können Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst 
Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sie sind zur Ver-
schwiegenheit über die Gegenstände der Sitzungen des Prüfungsausschusses verpflichtet. 
(10) Der Prüfungsausschuss ist in Angelegenheiten, welche die Prüfungsordnung betreffen, Aus-
gangs- und Widerspruchsbehörde. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling durch den Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen.    

 
§ 17 

Prüfer und Beisitzer 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu Prüfern sollen Mitglieder und Angehö-
rige der Hochschule oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem betreffenden Prüfungsfach 
zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung sachgerecht 
ist, kann zum Prüfer auch bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für ein Teil-
gebiet des Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zum Prüfer bestellt 
werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. Prüfungsleistungen dürfen nur von 
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.  
(2) Der Prüfling kann für die Bewertung der Masterarbeit (§ 19) und von mündlichen Prüfungsleistun-
gen (§ 6) den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern dem Prüfungsausschuss vorschlagen. Der Vor-
schlag begründet keinen Anspruch.  
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer mindestens zwei 
Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden.   
(4) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 16 Abs. 9 entsprechend.  
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiums. Durch die Mas-
terprüfung wird festgestellt,  
-  ob der Prüfling ein Wissen und Verstehen nachweist, das normalerweise auf der Bachelor-Ebene 

aufbaut und diese wesentlich vertieft und erweitert,  
- ob der Prüfling in der Lage ist, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologie und Lehrmeinungen 

des Lehrgebiets zu definieren und zu interpretieren,  
- ob der Prüfling befähigt ist, sein Wissen und Verstehen zur Problemlösung auch in neuen und 

ungewohnten Situationen anzuwenden und  
- ob der Prüfling auf der Grundlage unvollständiger und begrenzter Informationen wissenschaftlich 

fundierte Entscheidungen fällen kann und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische 
Erkenntnisse zu berücksichtigen weiß.  
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§ 19 
Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage und befähigt ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein angemessenes fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem auf dem aktuel-
len Stand von Forschung oder Anwendung selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten und seine Ergebnisse in klarer und eindeutiger Weise zu formulieren und zu vermitteln.  
(2) Das Thema der Masterarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang 
stehen. Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten betreut werden. Der Prüfling hat das 
Recht, einen Betreuer sowie ein Thema vorzuschlagen. Ein Rechtsanspruch darauf, dass dem Vor-
schlag entsprochen wird, besteht nicht. 
(3)  Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling zu versichern, dass sie selbständig angefertigt 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer Gruppenar-
beit ist der individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen.  
(4) Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung 
sowie zusätzlich als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen ge-
eigneten Weise termingemäß im Zentralen Prüfungsamt abzugeben. 
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen.  
(6) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier 
Wochen nach Ausgabe des Themas. Eine weitere Rückgabe des Themas ist ausgeschlossen. 
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu bewerten. Darunter soll der Be-
treuer der Masterarbeit sein. Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 und 3 dieser Prüfungsordnung. 
Das Bewertungsverfahren soll acht Wochen nicht überschreiten.  
(8) Nicht fristgemäß eingereichte Masterarbeiten werden mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) be-
wertet. Wird die Masterarbeit mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie nur einmal wie-
derholt werden. Bei Wiederholung der Masterarbeit ist eine Rückgabe des Themas innerhalb der in 
Absatz 6 genannten Frist nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner mit „nicht ausrei-
chend“ bewerteten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 
§ 20 

Zeugnis und Masterurkunde 
(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von 
vier Wochen ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Bezeichnungen der 
Module, die Modulnoten sowie die erreichten Leistungspunkte, das Thema der Masterarbeit, die Ge-
samtnote sowie die Gesamtleistungspunkte aufzunehmen.  
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, 
und wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.  
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Prüfling die Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde 
wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Technischen Universität Chemnitz versehen. Der Masterurkunde ist eine englischsprachige Über-
setzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Zusätzlich erbrachte Prüfungsleistungen können auf 
Antrag mit ihrer Note als „freiwillig erbrachte Leistungen“ als Anlage zum Diploma Supplement ausge-
wiesen werden. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist der zwischen KMK und HRK ab-
gestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden.  
(5) Sorben können den Grad zusätzlich in sorbischer Sprache führen und erhalten auf Wunsch eine 
sorbischsprachige Fassung der Masterurkunde und des Zeugnisses.   
(6) Das Prüfungsamt stellt Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, auf Antrag ein Studienzeug-
nis über die erbrachten Leistungen aus.  
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 11 Abs. 5 
berichtigt werden. Gegebenenfalls können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Master-
prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf-
ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Master-
prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.  
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(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrich-
tigen Zeugnis sind auch die Masterurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma Supple-
ment einzuziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt 
wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellen des Zeugnisses ausgeschlossen.  
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben.  

 
§ 22 

Einsicht in die Prüfungsakte 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Absolventen auf Antrag in 
angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutach-
ten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 23 
Zuständigkeiten 

Insbesondere Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 11), 
Bestehen und Nichtbestehen (§ 13), die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen (§ 15), die 
Bestellung der Prüfer und Beisitzer (§ 17), die Berechtigung zur Ausgabe der Masterarbeit (§ 19) und 
über die Ungültigkeit der Masterprüfung (§ 21) werden durch den Prüfungsausschuss getroffen. Die 
Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden obliegt dem Prüfungsamt. 
 
 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24 

Studienaufbau und Studienumfang 
(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Grundlagen- und Vertiefungsmodu-
len, die als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule angeboten werden, dem Modul Seminar/Projektarbeit und 
dem Modul Master-Arbeit.   
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind 120 Leistungspunkte erforderlich. 
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studierenden beträgt pro Semester 
durchschnittlich 900 Arbeitsstunden. Bei erfolgreichem Abschluss von Modulprüfungen werden die 
dafür vorgesehenen Leistungspunkte vergeben.  

 
§ 25 

Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
(1) Folgende Module sind Bestandteil der Masterprüfung:  
1.  Grundlagenmodule:  (∑ 33 LP) 
Modul 1: Wirtschaftswissenschaften – Grundlagen/Vertiefung  18 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 18 
Von den nachfolgenden Modulen 2 und 3 ist je nach Ausrichtung eines auszuwählen. 
Modul 2: Maschinenbau – Grundlagen/Vertiefung                  15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 3: Elektrotechnik – Grundlagen/Vertiefung                   15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
 
 
 
2.  Vertiefungsmodule:           (∑ 45 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen 4.1 bis 4.9 müssen drei ausgewählt werden, 
davon mindestens eines der Module 4.1 bzw. 4.2.  
Modul 4.1: Wirtschaftswissenschaften – Beschaffungs-,  
Produktions-, Supply Chain Management                               15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15  
Modul 4.2: Wirtschaftswissenschaften –  
Unternehmensrechnung und Controlling    15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 4.3: Maschinenbau – Logistik und Fabrikplanung 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15  
Modul 4.4: Maschinenbau – Industrial Engineering 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 4.5: Maschinenbau – Produktionstechnik für  
Wirtschaftsingenieure 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 4.6: Elektrotechnik – Automatisierung 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 4.7: Elektrotechnik – Elektrische Energietechnik 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 

Amtliche Bekanntmachungen 
____________________________________________________________________________________________________________

Nr. 21 vom 31. Juli 2009 

851



Modul 4.8: Elektrotechnik – Mikrosysteme und  
Mikroelektronik 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
Modul 4.9: Elektrotechnik – Informationstechnik 15 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 15 
 
3. Modul Seminar/Projektarbeit:  (12 LP)                  
Modul 5: Seminar/Projektarbeit                                             12 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 12 
 
4. Modul Master-Arbeit:  (30 LP) 
Modul 6: Master-Arbeit                                                            30 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 30 

 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, Gegens-
tand und Ausgestaltung der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsvorleistungen festgelegt. 

 
§ 26 

Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Verteidigung  
(1) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 20 Wochen.  
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um 
höchstens sechs Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass 
die Frist zur Bearbeitung der Masterarbeit eingehalten werden kann.  
(4) Der Prüfling erläutert seine Masterarbeit in einer Verteidigung. 

 
§ 27 

Hochschulgrad 
Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad „Master of 
Science (M.Sc.)“.   
 
 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

             Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Die Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2009/2010 Immatrikulierten.  
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
vom 13. Juli 2009, des Vorläufigen Senates vom 21. Juli 2009 und der Genehmigung durch das Rek-
torat der Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2009.  
 
Chemnitz, den 30. Juli 2009  
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
In Vertretung 
 
Prof. Dr. Cornelia Zanger  
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Studienordnung für den Studiengang Anglistik/Amerikanistik 
mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 30. Juli 2009 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), 
das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. März 2009 (SächsGVBl. S. 102, 116) geändert worden ist, 
hat der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät im Benehmen mit dem Vorläufigen Senat der 
Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1  Geltungsbereich 
§   2  Studienbeginn und Regelstudienzeit 
§   3  Zugangsvoraussetzungen 
§   4 Lehrformen 
§   5  Ziele des Studienganges  
 
Teil 2: Aufbau und Inhalte des Studiums 
 
§   6  Aufbau des Studiums 
§   7  Inhalte des Studiums 
 
Teil 3: Durchführung des Studiums 
 
§   8  Studienberatung  
§   9  Prüfungen 
§  10 Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 
 
Teil 4: Schlussbestimmungen 
 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
 
Anlagen: 1 Studienablaufplan  
 2 Modulbeschreibungen 
 
 
In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und 
Funktionsbezeichnungen dieser Studienordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt 
entsprechend für die Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  

Geltungsbereich 
Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung Ziele, 
Inhalte, Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges Anglistik/Amerikanistik mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts an der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz.  
 

§ 2  
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Ein Studienbeginn ist im Wintersemester möglich.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren). Das Studium 
umfasst Module im Gesamtumfang von 180 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem 
durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 5400 Arbeitsstunden.   
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik ist die allgemeine 
Hochschulreife, eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife, eine fachbezogene Meisterprüfung 
oder eine durch Rechtsvorschrift als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung.   

 
§ 4  

Lehrformen 
(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das 
Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P) oder die Exkursion (E).  
(2) Tutorien zur Unterstützung der Studierenden, insbesondere für Studienanfänger, sind in den 
Modulbeschreibungen geregelt. 
(3) Lehrveranstaltungen werden in der Regel in englischer Sprache abgehalten. In den 
Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache abgehalten 
werden.   

 
§ 5  

Ziele des Studienganges 
Oberstes Ziel der Anglistik/Amerikanistik-Ausbildung ist (nach einem Positionspapier des Deutschen 
Anglistenverbandes) die Vermittlung internationaler und interkultureller Handlungskompetenz, die, auf 
fachwissenschaftlichen Kenntnissen aufbauend, eine Qualifikation für ein breites Berufsfeld liefert. 
Dies soll durch fünf Teilziele erreicht werden:  
 
1. Kommunikative Kompetenz in der Zielsprache  
Kultur konstituiert sich über gesellschaftlichen Diskurs und persönlichen Austausch. Kommunikative 
Kompetenz in der Zielsprache ist daher für den Erwerb interkultureller Handlungskompetenz 
grundlegend. Daher stellt sprachliche Ausbildung auf hohem Niveau einen wichtigen Teil des 
Anglistik/Amerikanistik-Studiums dar. Damit die dabei erworbenen Fähigkeiten den Studierenden auch 
als Diskursfeld der Zielsprache bewusst werden, gilt das Englische als Arbeitssprache in den 
anglistisch-amerikanistischen Lehrveranstaltungen.  
 
2. Kognitives Wissen: Gegebenheiten der Zielkulturen  
Ein Grundbestand an geographischen, historischen und sozio-politischen Kenntnissen ist für eine 
wissenschaftliche Beschäftigung mit englischsprachigen Kulturen unerlässlich. Die kontextuelle 
Vermittlung von Fakten und Tatsachenwissen stellt daher einen wichtigen Bestandteil nicht nur der 
propädeutischen Lehre in der Anglistik/Amerikanistik dar. 
 
3. Pragmatische Fertigkeiten: Informationsbeschaffung und -verarbeitung  
Wesentliches Ziel anglistisch-amerikanistischer Lehre ist der Erwerb kulturwissenschaftlichen 
Handlungswissens. Bei der geleiteten Analyse ausgewählter Themen erwerben die Studierenden die 
Fertigkeit, sich relevante Informationen über die Zielkultur zu beschaffen und diese Informationen in 
der Zusammenschau zu beurteilen und zu deuten. Die Studierenden erwerben damit die Fähigkeit, 
Text- und Bildwelten in ihren gesellschaftlichen Entstehungs- und Wirkungszusammenhängen 
differenziert zu analysieren; dabei entwickeln sie auch ihr kreatives Talent zur Strukturierung und 
Gestaltung von Wirklichkeit im Rahmen der kulturell verfügbaren Formen und Symbole.  
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4. Interkulturelle Vermittlungskompetenz  
Ziel anglistisch-amerikanistischer Lehre ist der bewusste Erwerb interkultureller 
Vermittlungskompetenz. Die Studierenden sollen befähigt werden, Einsichten in die Zielkultur als 
Paradigmen für das Verständnis der eigenen Gesellschaft und Kultur zu verwenden. Dies schließt die 
Fähigkeiten ein, eine englischsprachige Kultur den Mitgliedern der eigenen Kultur repräsentieren zu 
können sowie wesentliche Merkmale der eigenen Kultur den Angehörigen anderer Kulturen in der 
lingua franca Englisch vermitteln zu können.  
 
5. Affektive Disposition: Kulturelle Empathie  
Anglistisch-amerikanistische Lehre zielt auch auf Persönlichkeitsbildung und kulturelle Emanzipation. 
Die Beschäftigung mit englischsprachigen Kulturen fördert Toleranz und ermöglicht eine kritische 
Distanz zur eigenen Kultur.  
Neben einer umfassenden fachwissenschaftlichen Ausbildung in der Sprach-, Literatur- und 
Kulturwissenschaft wird der Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik somit in integrierter Weise 
spezifische Methodenkompetenzen und berufsbezogene Qualifikationen vermitteln. Zu den 
Methodenkompetenzen gehören u. a. fundiertes Problemwahrnehmungs- und Analysevermögen, 
vermittlungsspezifische Methoden für den didaktischen Bereich, systematisches und zielorientiertes 
Herangehen an neue Themen sowie angemessene Präsentation komplexer Inhalte. Die 
berufsbezogenen Qualifikationen beziehen sich insbesondere auf die spezialisierte mündliche und 
schriftliche Sprachkompetenz sowie Verstehens- und Interpretationskompetenz, auf Kenntnisse zu 
aufgabenorientiertem und adressatengerechtem Textdesign, auf eine situations- und 
textsortenspezifische Formulierungskompetenz sowie auf die Vermittlung eines breiten literarisch-
kulturellen Bildungshorizonts mit historischen und soziokulturellen Bezügen. 
 
 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6  

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 180 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
1. Basismodule (insgesamt 45 LP):  
 
1.1 English Language Training: Basics      15 LP (Pflichtmodul)  
1.2 English Language Training: Skills      12 LP (Pflichtmodul)  
1.3 English Language Training: Applications       6 LP (Pflichtmodul)  
1.4 Professional Skills I          6 LP (Pflichtmodul)  
1.5 Professional Skills II         6 LP (Pflichtmodul)  
 
2. Kernmodule (insgesamt 68 LP):  
 
2.1 English Language and Culture                 11 LP (Pflichtmodul)  
2.2 Applied Linguistics         8 LP (Pflichtmodul)  
2.3 English Literatures and Cultures I                 11 LP (Pflichtmodul)  
2.4 English Literatures and Cultures II       8 LP (Pflichtmodul)  
2.5 American Studies I         6 LP (Pflichtmodul) 
2.6 American Studies II          8 LP (Pflichtmodul)  
2.7 British Social and Cultural Studies       8 LP (Pflichtmodul)  
2.8 American Social and Cultural Studies      8 LP (Pflichtmodul) 
 
3. Modul Auslandssemester (insgesamt 30 LP:)                
3.1 Auslandssemester        30 LP (Pflichtmodul) 
 
4. Ergänzungsmodule (insgesamt 12 LP): 
 
Aus folgenden Ergänzungsmodulen ist eines auszuwählen:  
 
4.1 Medienkommunikation 12 LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2 Germanistik 12 LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3 Fremdsprache - UNIcert I 12 LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4 Fremdsprache - UNIcert II 12 LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5 Praktikum/Work Placement 12 LP (Wahlpflichtmodul) 
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4.6 Einführung in die Medienphilosophie                     12 LP (Wahlpflichtmodul)        
4.7 Wissenschaftstheorie                      12 LP (Wahlpflichtmodul)          
 
5. Spezialisierungsmodule (insgesamt 9 LP): 
 
Aus den nachfolgend genannten Spezialisierungsmodulen ist eines für die Schwerpunktbildung in der 
Abschlussphase des Studiums auszuwählen:  
 
5.1 Advanced English Language and Culture  9 LP (Wahlpflichtmodul) 
5.2 Advanced English Literatures and Cultures  9 LP (Wahlpflichtmodul) 
5.3 Advanced American Studies  9 LP (Wahlpflichtmodul) 
5.4 Advanced British and American Social and Cultural Studies  9 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
6. Modul Bachelor-Arbeit (insgesamt 16 LP):  
6.1 Bachelor-Arbeit                                                                                         16 LP (Pflichtmodul) 
 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik an der 
Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen 
Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges. 
 

§ 7  
Inhalte des Studiums 

(1) Inhalte des Studiums sind: 
Basismodule:  
Die Module in der Sprachpraxis und die Module der studien- und berufsrelevanten Fertigkeiten haben 
neben der gründlichen und intensiven Sprachausbildung das Ziel, die Schlüsselqualifikationen und 
interkulturellen/internationalen Kommunikationskompetenzen zu stärken.  
Kernmodule:  
Die acht Kernmodule bestehen aus je zwei Modulen in den vier Kernfächern der Anglistik/ 
Amerikanistik:  
Die Englische Sprachwissenschaft lehrt grundlegende Theorien, Modelle, Methoden der 
Sprachanalyse von englischen Texten im weitesten Sinne in ihren historisch-kulturellen 
Zusammenhängen mit angewandten Perspektiven.  
Die Anglistische Literaturwissenschaft lehrt grundlegende Theorien, Modelle, Methoden der Literatur- 
und Medienanalyse. Im Mittelpunkt stehen englische Texte in ihren historisch-kulturellen 
Zusammenhängen mit angewandten Perspektiven.  
Die Amerikanistik lehrt grundlegende Theorien, Modelle, Methoden der Literatur- und Medienanalyse. 
Im Mittelpunkt stehen amerikanische Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhängen.  
Die Britischen und Amerikanischen Kultur- und Länderstudien lehren grundlegende Theorien, Modelle, 
Methoden der Gesellschafts- und Kulturanalyse mit Betonung historisch-kultureller Zusammenhänge 
durch vergleichende Länderanalysen.  
Modul Auslandssemester:  
Ein Auslandssemester trägt zur internationalen Orientierung der Studierenden bei. Die Studierenden 
absolvieren Kurse nach einem verabredeten ERASMUS learning agreement, setzen sich in Form 
eines ‚Reflective Essays’ mit einem ausgewählten Sachverhalt oder Problemfeld der Gastkultur 
auseinander und verfolgen die Vorbereitung ihrer Bachelorarbeit.  
Ergänzungsmodul: 
Das Ergänzungsmodul komplementiert interdisziplinär die in den anderen Modulen erworbenen Ba-
sis-, Kern- und Spezialisierungskompetenzen. 
Spezialisierungsmodul: 
Die Kenntnisse in einem der genannten Kernfächer werden im Spezialisierungsmodul und im damit 
verbundenen Modul Bachelor-Arbeit ausgebaut.  
Modul Bachelor-Arbeit:  
Durch die Abfassung der Bachelorarbeit sollen die Studierenden auf der Grundlage ihrer bereits 
erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen ihre Fähigkeit zu vertieftem wissenschaftlichen Arbeiten 
konsolidieren und abschließend unter Beweis stellen. 
 (2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer 
der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) dargestellt. 
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Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8  

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine 
Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät beauftragt ein Mitglied der 
Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe. 
(2) Studierende sollen an einer Studienberatung im dritten Fachsemester teilnehmen, wenn bis zum 
Beginn des dritten Fachsemesters nicht mindestens ein Leistungsnachweis erbracht wurde. 
(3) Es wird empfohlen, eine Studienberatung darüber hinaus insbesondere in folgenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen:  
1. vor Beginn des Studiums,  
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum,  
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9  
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Studiengang 
Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der Technischen Universität Chemnitz 
enthalten. 
 

§ 10  
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studierenden sollen die Inhalte der Lehrveranstaltungen in selbständiger Arbeit vertiefen und 
sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten. Die für den erfolgreichen Abschluss 
des Studiums erforderlichen Kenntnisse werden nicht ausschließlich durch den Besuch von 
Lehrveranstaltungen erworben, sondern müssen durch zusätzliche Studien ergänzt werden.  
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen.   
 
 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11  

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Die Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2009/2010 Immatrikulierten.  
Für die vor dem Wintersemester 2009/2010 im Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik 
immatrikulierten Studierenden gilt die Studienordnung für den Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit 
dem Abschluss Bachelor of Arts vom 14. August 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2006, S. 
33), geändert durch Satzung vom 6. Juni 2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 9/2008, S. 128), fort.  
 
Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 8. Juli 
2009, des Vorläufigen Senates vom 21. Juli 2009 und der Genehmigung durch das Rektorat der 
Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2009. 
 
 
Chemnitz, den 30. Juli 2009 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
In Vertretung 
 
 
Prof. Dr. Cornelia Zanger 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Basismodul 
 

Modulnummer  1.1 
Modulname  English Language Training: Basics 
Modulverantwortlich  Koordinator Sprachpraxis 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Aufbauend auf dem in der Abiturstufe erworbenen Wissen trainieren und festigen die 
Studierenden in diesem Modul ihre Kenntnisse der englischen Fremdsprache in den 
Grundlagenbereichen Grammatik, Lexik und Phonologie. Im Integrated Language 
Course (ILC) werden Hör- und Leseverstehen trainiert, und die Studierenden werden 
darauf vorbereitet, die Sprache stilistisch und kontextuell angemessen im Schreiben 
und Sprechen zu verwenden, um nicht nur faktische Inhalte, sondern auch 
Redeabsichten sicher und erfolgreich zum Ausdruck bringen zu können. 
 
Qualifikationsziele:  
Die Studierenden erwerben Sicherheit im Umgang mit dem Wortschatz der englischen 
Sprache und seiner Zusammensetzung (Kurs Vocabulary Building), ihrer Struktur 
(Kurs Grammar) sowie ihrer Segmentalia und Suprasegmentalia und deren 
graphischer Repräsentation (Kurs Pronunciation). Sie können die Sprache flexibel in 
alltäglichen Situationen kulturell akzeptabel anwenden und sind in der Lage, in den 
meisten Situationen adäquat auf Register und Formalität zu reagieren (Kurs ILC).  

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Integrated Language Course (4 LVS)  
• Ü: Grammar (2 LVS) 
• Ü: Pronunciation (2 LVS) 
• Ü: Vocabulary Building (2 LVS)  
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zu ILC für die Prüfungsleistung zu Pronunciation 
• 90-minütige Klausur zu Grammar für die Prüfungsleistung zu Vocabulary Building 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 75-minütiger Test im Kurs Pronunciation (15-minütige mündliche Prüfung und 60-

minütige Klausur) 
• 90-minütige Klausur im Kurs Vocabulary Building 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 15 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Test im Kurs Pronunciation, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 
• Klausur im Kurs Vocabulary Building, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 450 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Basismodul 
 

Modulnummer  1.2 
Modulname  English Language Training: Skills 
Modulverantwortlich  Koordinator Sprachpraxis 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Anknüpfend an das Basismodul English Language Training: Basics wendet sich dieses 
Modul verstärkt den Fertigkeiten des Sprachgebrauchs zu – zunächst im rezeptiven 
(Hören, Lesen) und später im produktiven Bereich (Sprechen, Schreiben). 
Kontinuierliche Wortschatzerweiterung und stilistische Variation spielen hierbei eine 
ebenso wichtige Rolle wie der Ausbau des grammatischen, phonetischen und pragma-
kulturellen Wissens der Studierenden. 
 
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können sowohl im Sprechen als auch Schreiben eine breite Palette 
sprachlicher Strukturen und rhetorischer Figuren flüssig anwenden, und sie sind in der 
Lage, Sprecher- und Autorenintentionen zu verstehen und sicher zu interpretieren. Sie 
können in vorhersehbaren und zunehmend unvorhersehbaren Situationen 
kommunikativ adäquat reagieren, und sie wenden die Sprache unter Berücksichtigung 
interkultureller Aspekte mit Selbstvertrauen und Effizienz an. 

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Listening (2 LVS)  
• Ü: Reading (2 LVS) 
• Ü: Speaking and Presentation Skills (2 LVS)  
• Ü: Writing (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Basismodul 1.1 English Language Training: Basics 
und folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zu Listening für die Prüfungsleistung zu Speaking and 

Presentation Skills 
• 90-minütige Klausur zu Reading für die Prüfungsleistung zu Writing 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 30-minütige mündliche Prüfung im Kurs Speaking and Presentation Skills 
• 90-minütige Klausur im Kurs Writing 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung im Kurs Speaking and Presentation Skills, Gewichtung 1 - 

Bestehen erforderlich 
• Klausur im Kurs Writing, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Basismodul 
 

Modulnummer  1.3 
Modulname  English Language Training: Applications 
Modulverantwortlich  Koordinator Sprachpraxis 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Basierend auf den ersten beiden English Language Training Modulen sowie den im 
Ausland erworbenen Sprachkenntnissen widmet sich dieses Modul der Anwendung 
aller Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten zur Erstellung von authentischen 
Sprachdiensten, speziell Übersetzungen und schriftlichen Textsorten, die auf dem 
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind (Werbetexte, Gebrauchsanweisungen etc.). Somit 
erwerben die Studierenden theoretische und praktische Kompetenzen für eine 
erfolgreiche berufliche Karriere. 
 
Qualifikationsziele:  
Die Studierenden können eine breite Auswahl von Textsorten sprachlich korrekt, 
adressatengerecht und stilistisch-kontextuell angemessen produzieren. 

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Text Production (2 LVS)  
• Ü: Translation (2 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Basismodul 1.1 English Language Training: Basics 
• Basismodul 1.2 English Language Training: Skills 
und folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach wiederholbar): 
• 60-minütige Klausur im Kurs Text Production für die Prüfungsleistung zu Text 

Production 
• 60-minütige Klausur im Kurs Translation für die Prüfungsleistung zu Translation 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur im Kurs Text Production 
• 90-minütige Klausur im Kurs Translation 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur im Kurs Text Production, Gewichtung 1 -  Bestehen erforderlich 
• Klausur im Kurs Translation, Gewichtung 1 -  Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 180 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Basismodul 
 

Modulnummer  1.4 
Modulname  Professional Skills I 
Modulverantwortlich  Verantwortlicher für Fachdidaktik der Englischen Sprache 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte: 
IT - Information Technology 
SLA - Second Language Acquisition 
 
Qualifikationsziele:  
In IT lernen die Studierenden den Unterschied zwischen den klassischen, gedruckten 
und modernen, elektronischen Informationsträgern kennen. Wörterbücher/CD-ROMs 
sowie Online-Resourcen wie z.B. Oxford Reference Online, Internet-Suchmaschinen 
und die kritische Bewertung ihrer Ergebnisse je nach spezifischer Relevanz, CD-ROM- 
und Internet-basierte CALL-Software im weitesten Sinne sowie andere Suchstrategien 
(Konkordanzen, etc.) in literarischen und anderen Textsammlungen (British National 
Corpus). 
In der Veranstaltung SLA -  'Second Language Acquisition' werden die Studierenden mit 
den Prinzipien des Fremdsprachenlern- und -lehrprozesses vertraut gemacht. Sie 
lernen dabei die Terminologie des Fremdsprachenerwerbs und dessen Didaktik, u.a. 
auch das Konzept der Lernerautonomie, kennen und anzuwenden.  
Die Studierenden lernen die "Standard"-Aussprache durch die Benutzung von 
relevanten Hilfsmitteln Techniken des Lesens und des Hörverstehens in der 
Fremdsprache und die Geschichte des Fremdsprachenerwerbs und traditionelle und 
neue Methoden abhängig vom Lernziel. 

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: IT - Information Technology (2 LVS) 
• Ü: SLA - Second Language Acquisition (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen. Literaturrecherchen und eigene Beiträge sind notwendig. Zur Teilnahme 
an Übung SLA ist der erfolgreiche Abschluss der Übung IT erforderlich. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar):  
• 60-minütige Klausur zur Übung IT - Information Technology 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zur Übung SLA - Second Language Acquisition 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 180 AS.  

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Basismodul 
 

Modulnummer  1.5  
Modulname  Professional Skills II 
Modulverantwortlich  Verantwortlicher für Fachdidaktik der Englischen Sprache 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte: 
PT - Presentation Techniques 
ESP/EAP - English for Special Purposes/English for Academic Purposes 
 
Qualifikationsziele: 
In 'Presentation Techniques' lernen die Studierenden mündliche und schriftliche 
Präsentationsformen unter gezielter Einbeziehung von Hilfsmitteln zur Erstellung von 
WWW-Seiten und Präsentationen. 
Die Studierenden lernen, wie man einen Vortrag gliedert und gestaltet, wie man 
Aussagen mit Zitaten belegt und bewertet, wie man die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
aufrecht erhält und überprüft, ob der Inhalt verstanden wurde. 
Neben der Präsentation lernen die Studierenden (akademische und fachspezifische) 
Diskussionen zu führen und zu leiten. 
Vorträge und Diskussionen sollten sinnvoll durch Medien unterstützt werden. Deshalb 
machen sich die Studierenden besonders vertraut mit der Gestaltung von Webseiten, 
Präsentationen und Handouts. Dabei wird insbesondere auf Aspekte der Typographie 
und Farbkodierung zur Unterstützung der effektiven Wissensvermittlung eingegangen. 
Im Berufsalltag geht es sehr häufig um den Umgang mit Fachtexten in der 
Fremdsprache, sowohl rezeptiv als auch produktiv. Dazu sollen die Lerner in Übung 
ESP/EAP wesentliche Regularitäten kennen lernen und anwenden.  
Die Studenten lernen:  
Besonderheiten der Struktur und Terminologie von wissenschaftlichen Texten, v.a. 
Unterschiede in Vokabular, Grammatik und Stil in verschiedenen Textsorten, 
Unterschiede zwischen mutter- und nicht-muttersprachlichen und geistes- und 
naturwissenschaftlichen Texten im Englischen 

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: PT - Presentation Techniques (2 LVS) 
• Ü: ESP/EAP - English for Special Purposes/English for Academic Purposes  
           (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und aktiv mitzuarbeiten. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 15-minütiges Referat zur Übung PT - Presentation Techniques 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 90-minütige Klausur zur Übung ESP/EAP - English for Special Purposes/English 

for Academic Purposes 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 180 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.1 
Modulname  English Language and Culture 
Modulverantwortlich  Professur Englische Sprachwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Einführung in die Disziplin, wichtige Fachausdrücke und Denkweisen, v.a. 
grundlegende Konzepte der Sprach-, Medien-, Kultur- und Textanalyse, Beispieltexte 
aus verschiedenen soziokulturellen und historischen Kontexten, ein Überblick über 
2000 Jahre Sprachentwicklung des Englischen bis heute 
 
Qualifikationsziele:  
Studierende lernen: 
• kritisch mit theoretischen Konzepten von Sprache im Kontext umzugehen 
• englische Texte kultur- und kontextabhängig, medienspezifisch und 

adressatengerecht zu analysieren 
• exemplarisch vertieft in einer sprachwissenschaftlichen Teildisziplin zu diskutieren 
• allgemeine und sprachspezifische Problemlösungsstrategien 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Introduction to Linguistics (mit Tutorium) (2+2 LVS)  
• V: History of the English Language (mit Tutorium) (2+2 LVS) 
• S: Linguistics (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zu Introduction to Linguistics  
• 90-minütige Klausur zu History of the English Language 
• 30-minütiges Referat im Seminar Linguistics 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit zum Seminar Linguistics (Umfang: 10-12 Seiten, Bearbeitungszeit: 6 

Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 11 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 330 AS. 

Dauer des Moduls 
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.2  
Modulname  Applied Linguistics 
Modulverantwortlich  Professur Englische Sprachwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Überblick über die Disziplin unter praktischer Perspektive, z.B. Spracherwerbsforschung 
als theoretische und praktische Grundlage für Sprachlernen und -lehre, Soziolinguistik 
zum Verstehen des Englischen in seinen soziokulturellen Kontexten, 
Übersetzungswissenschaft zum Hintergrundverständnis für eine berufliche Fertigkeit, 
Korpuslinguistische Methoden und Computerlinguistik 
 
Qualifikationsziele:  
Studierende lernen v.a. 
• den Erwerb von kulturbezogenen und formalsprachlichen Konzepten "hinter" dem 

Sprachverstehen im Kontext  
• die Professionalisierung der Sprachdienste, v.a. Sprachlernen, Textaufbereitung/ 

Textedition, Übersetzung, etc. 
• die "kontrastive" Adaptation an interkulturell-fremdsprachliche Situationen 
• flexible Computeranwendungen in der Sprachwissenschaft 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Introduction to Applied Linguistics (mit Tutorium) (2+2 LVS)   
• S: Applied Linguistics (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

---  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Kernmodul 2.1 English Language and Culture  
und folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung Introduction to Applied Linguistics  
• 30-minütiges Referat zum Seminar Applied Linguistics 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit zum Seminar Applied Linguistics (Umfang: 10-12 Seiten, 

Bearbeitungszeit: 6 Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.3 
Modulname  English Literatures and Cultures I 
Modulverantwortlich  Professur Anglistische Literaturwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Methoden und Gegenstände der kultur- und medienwissenschaftlich orientierten 
Literaturwissenschaft 
Überblick über den Kanon der anglistischen Literatur- und Kulturgeschichte in 
unterschiedlichen Epochen und Zielkulturen 
 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen führen in grundlegende Theorien, Modelle, Methoden der Literatur- 
und Medienanalyse ein. Es sollen Kernkompetenzen zur Analyse von 
englischsprachigen Texten in verschiedenen Gattungen und Medien vermittelt werden. 
Dabei sollen die Studierenden die eigenständige Bearbeitung und schriftlich wie 
mündlich präsentierte Analyse englischsprachiger Texte aus den Zielkulturen auf der 
Basis ihrer jeweiligen kulturspezifischen und historischen Abhängigkeiten erproben. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.  
• V:     Introduction to the Study of Literatures in English (mit Tutorium) (2 + 2 LVS) 
• V:     History of Literatures in English I (2 LVS) 
• S:    Theories and Methods (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, an Lehrveranstaltungen in englischer 
Sprache aktiv teilnehmen zu können.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 30-minütiges Referat im Seminar Theories and Methods für die Prüfungsleistung im 

Seminar 
Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 

Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung Introduction to the Study of Literatures in 

English 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung History of Literatures in English I 
• Hausarbeit im Seminar Theories and Methods (Umfang: 10-12 Seiten, 

Bearbeitungzeit: 6 Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 11 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zur Vorlesung Introduction to the Study of Literatures in English, 

Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 
• Klausur zur Vorlesung History of Literatures in English I, Gewichtung 1 - Bestehen  
        erforderlich 
• Hausarbeit im Seminar Theories and Methods, Gewichtung 1 - Bestehen 

erforderlich 
Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 330 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.4 
Modulname  English Literatures and Cultures II  
Modulverantwortlich  Professur Anglistische Literaturwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
• Vertiefung des Überblicks über den Kanon der anglistischen Literatur- und 

Kulturgeschichte der Zielkulturen in unterschiedlichen Epochen 
• Anwendung kulturwissenschaftlicher Methoden auf die Analyse von Medientexten 

aus den Zielkulturen 
 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen vertiefen die differenzierte Analyse von Literatur- und 
Medientexten unter Berücksichtigung relevanter Kategorien der Cultural Studies.  
Die Studierenden sollen Texte aus den Zielkulturen auf der Basis von breitem 
Hintergrundwissen eigenständig bearbeiten und analysieren können sowie die 
Ergebnisse in eigenen Texten und Vorträgen präsentieren.  

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: History of Literatures in English II (mit Tutorium) (2 + 2 LVS)  
• S: English Literatures and Cultures (2 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Kernmodul 2.3 English Literatures and Cultures I  
und folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur in der Vorlesung History of Literatures in English II 
• 30-minütiges Referat im Seminar English Literatures and Cultures 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit im Seminar English Literatures and Cultures (Umfang: 10-12 Seiten, 

Bearbeitungszeit: 6 Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls 
  

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.5  
Modulname  American Studies I  
Modulverantwortlich  Professur Amerikanistik  
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Überblick über den Kanon der amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte in 
unterschiedlichen Epochen  
 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltung vermittelt die grundlegenden Strukturen der amerikanischen 
Geistesgeschichte (Politik, Geschichte, Kultur, Literatur, Bildende Kunst, Medien). 
Zusätzlich sollen die Studierenden Kenntnisse kanonischer, amerikanischer Primärtexte 
parallel zur jeweiligen Vorlesung im Selbststudium erwerben. Eine Leseliste dieser 
Texte wird veröffentlicht.  

Lehrformen  Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: American Literary and Cultural History I (mit Tutorium) (2 + 2 LVS) 
• V: American Literary and Cultural History II (mit Tutorium) (2+ 2 LVS) 
Die Vorlesungen werden in englischer oder deutscher Sprache durchgeführt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

---  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History I 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History II 
Die Prüfungen sind entsprechend den Vorlesungen entweder in englischer oder in 
deutscher Sprache zu erbringen.  

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen:  
• Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History I, Gewichtung 1 - 

Bestehen erforderlich 
• Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History II, Gewichtung 1 - 

Bestehen erforderlich 
Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 180 AS.  

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

 

Amtliche Bekanntmachungen 
____________________________________________________________________________________________________________

Nr. 21 vom 31. Juli 2009 

871



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.6  
Modulname  American Studies II  
Modulverantwortlich  Professur Amerikanistik  
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
• Vertiefung des Überblicks über den Kanon der amerikanischen Literatur- und 

Kulturgeschichte in unterschiedlichen Epochen 
• Kulturwissenschaftliche Methoden werden erarbeitet und auf die Analyse von 

amerikanischen Medientexten angewendet.  
 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen vertiefen die differenzierte Analyse von Literatur- und 
Medientexten unter Berücksichtigung relevanter Kategorien der Cultural Studies.  
Die Studierenden sollen amerikanische Texte auf der Basis von breitem 
Hintergrundwissen eigenständig bearbeiten und analysieren können sowie die 
Ergebnisse in eigenen Texten und Vorträgen präsentieren.  

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: American Literary and Cultural History III (mit Tutorium) (2 + 2 LVS)   
• S: American Studies (2 LVS)  
Die Vorlesung wird in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt; das Seminar 
findet in englischer Sprache statt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

---  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind:  
• Kernmodul 2.3 English Literatures and Cultures I   
• Kernmodul 2.5 American Studies I  
und folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 30-minütiges Referat im Seminar American Studies für die Prüfungsleistung zu 

American Studies 
Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 

Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History III (in 

englischer oder deutscher Sprache entsprechend der Vorlesung) 
• Hausarbeit zum Seminar American Studies (Umfang: 10-12 Seiten,  

Bearbeitungszeit: 6 Wochen)  
 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen:  
• Klausur zur Vorlesung American Literary and Cultural History III, Gewichtung 1 - 

Bestehen erforderlich 
• Hausarbeit zum Seminar American Studies, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS.  

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Anglistik/Amerikanistik mit dem Abschluss  
                 Bachelor of Arts 

Kernmodul 
 

Modulnummer  2.7 
Modulname  British Social and Cultural Studies 
Modulverantwortlich  Professur Britische und Amerikanische Kultur- und Länderstudien 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Historische und gegenwartsbezogene Analysen britischer Kulturen unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Konstitutions-
bedingungen und Ausformungen 
 
Qualifikationsziele:  
Verständnis für und Kenntnisse über die wechselseitigen Konstitutionsverhältnisse von 
Kultur und Gesellschaft; Verbindung kultur- und sozialwissenschaftlicher Methoden und 
Theorieansätze; Erklärungskompetenz für die spezifischen Entwicklungsformen und 
Ausprägungen der britischen Kulturen und ihrer gesellschaftlichen Grundlagen 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Einführung in die Großbritannienstudien (2 LVS)  
• S: British Society, Culture and Politics (2 LVS)  
Die Vorlesung wird in deutscher, das Seminar in englischer Sprache durchgeführt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Vorlesung in der Lage sein, die englisch-sprachige 
Terminologie der Großbritannienstudien und die für die Eigenlektüre angegebenen 
englischsprachigen Texte zu verstehen. Im Seminar müssen sie in der Lage sein, den 
gesamten Kursverlauf in englischer Sprache zu verfolgen und sich aktiv daran zu 
beteiligen. Die Fähigkeit zur gründlichen Material- und Literaturrecherche und die 
Bereitschaft zur eigenständigen Lektüre sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung Einführung in die Großbritannienstudien (in 

deutscher Sprache)  
• 25-minütiges Referat im Seminar British Society, Culture and Politics  
       Nach Absprache kann das Referat durch die Vorlage einer Materialausarbeitung 
       ersetzt werden (Umfang: 5-6 Seiten).  
 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit im Seminar British Society, Culture and Politics (Umfang: 10-12     

Seiten, Bearbeitungszeit: 6 Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern. 
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Kernmodul 
 

 Modulnummer  2.8 
Modulname  American Social and Cultural Studies 
Modulverantwortlich  Professur Britische und Amerikanische Kultur- und Länderstudien 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Historische und gegenwartsbezogene Analysen der amerikanischen Kultur unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Konstitutionsbedingungen und Ausformungen 
 
Qualifikationsziele:  
Verständnis für und Kenntnisse über die wechselseitigen Konstitutionsverhältnisse von 
Kultur und Gesellschaft; Verbindung kultur- und sozialwissenschaftlicher Methoden und 
Theorieansätze; Erklärungskompetenz für die spezifischen Entwicklungsformen und 
Ausprägungen der amerikanischen Kultur und ihrer gesellschaftlichen Grundlagen 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V:  Einführung in die USA-Studien (2 LVS) 
• S:  American Society, Culture and Politics (2 LVS) 
Die Vorlesung wird in deutscher, das Seminar in englischer Sprache durchgeführt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Vorlesung in der Lage sein, die englischsprachige 
Terminologie der USA-Studien und die für die Eigenlektüre angegebenen 
englischsprachigen Texte zu verstehen. Im Seminar müssen sie in der Lage sein, den 
gesamten Kursverlauf in englischer Sprache zu verfolgen und sich aktiv daran zu 
beteiligen. Die Fähigkeit zur gründlichen Material- und Literaturrecherche und die 
Bereitschaft zur eigenständigen Lektüre sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zur Vorlesung Einführung in die USA-Studien (in deutscher 

Sprache)  
• 25-minütiges Referat im Seminar American Society, Culture and Politics 

Nach Absprache kann das Referat durch die Vorlage einer Materialausarbeitung 
ersetzt werden (Umfang: 5-6 Seiten).  

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit im Seminar American Society, Culture and Politics (Umfang: 10-12 

Seiten, Bearbeitungszeit: 6 Wochen) 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern. 
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Modul Auslandssemester 
 

Modulnummer  3.1 
Modulname  Auslandssemester 
Modulverantwortlich  Koordinator Sprachpraxis, Professuren der jeweils gewählten Spezialisierungsmodule   
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte: 
Teilnahme an Kursen der Gastuniversität zu sprach-, literatur-, kultur- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Themen zur Ergänzung und Abrundung der in den ersten vier 
Studiensemestern erworbenen Kenntnisse; diese werden je nach Gastuniversität im 
Transcript of Records und/oder Learning Agreement dokumentiert. 
Auseinandersetzung mit einem ausgewählten Sachverhalt oder Problemfeld der 
Gastkultur/der Gastgesellschaft in Form eines Reflective Essays; 
Themenerkundung und erste Materialrecherchen zu den möglichen Problem- und 
Fragestellungen der Bachelorarbeit in der Form eines Kurzexposés 
 
Qualifikationsziele: 
• Ergänzung des Kenntnisstandes über die Gastkultur/die Gastgesellschaft 
• Anwendung und Verbesserung der englischen Sprachkompetenz 
• Erwerb interkultureller Erfahrungen und Kompetenzen im direkten Kontakt mit einer 

anderen Kultur und Gesellschaft 
Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind 

• Kurse der Gastuniversität in Absprache mit den Modulverantwortlichen im Umfang 
von 8 LVS (8 wöchentliche Kontaktstunden à 45 Minuten)  

• Erkundung eines möglichen Themas für die Bachelorarbeit (in Absprache mit einer   
        Professur) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Absprachen über Inhalt und Verlauf des Auslandssemesters mit den Modulverant-
wortlichen 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar):  
• Reflective Essay (Umfang: 5 Seiten)  

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 15-minütige mündliche Prüfung zum Learning Agreement/Transcript of Records  

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots 
  

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Das Auslandssemester hat - je nach Gastuniversität - die Dauer eines Trimesters oder 
eines Semesters. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer  4.1 
Modulname  Medienkommunikation 
Modulverantwortlich  Professur Medienkommunikation und Professur Mediennutzung (Mediensoziologie / 

Medienpsychologie) 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Vermittlung von Grundlagen der Medienpsychologie, Medienkommunikation und 
Medienpädagogik 
 
Qualifikationsziele:  
Erwerb und Anwendung von grundlegenden Kenntnissen im Bereich der 
medienwissenschaftlichen Teildisziplinen 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
Aus folgenden Angeboten sind zwei Vorlesungen auszuwählen und das Seminar zu 
besuchen (Gesamtumfang 6 LVS): 
• V: Kommunikation – Eine Einführung         (2 LVS) 
• V: Einführung in die Mediengeschichte         (2 LVS) 
• V: Einführung in die Medienpsychologie (2 LVS) 
• V: Repräsentationen  (2 LVS) 
• V: Instruktionspsychologie                       (2 LVS) 
• S: Audiovisualität  (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• je eine 90-minütige Klausur zu jeder der beiden gewählten Vorlesungen 
Die Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Die Gewichtung der Prüfungsleistungen ist jeweils 1. Für jede Prüfungsleistung ist ein 
Bestehen erforderlich. 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  
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Ergänzungsmodul 
 

 Modulnummer   4.2 
Modulname  Germanistik 
Modulverantwortlich  Professur Germanistische Sprachwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Germanistik als Wissenschaft von der deutschen Sprache, Literatur und Kultur (sowie 
ihrer Geschichte) im europäischen Kontext einer industriellen Wissensgesellschaft und 
Medienwelt kann einen zentralen und nach vielen Seiten hin impulsgebenden Bereich 
darstellen.  
An der TU Chemnitz beschäftigt sich die Germanistik mit der Erforschung und 
Vermittlung von sprachlich-kommunikativen und literarisch-kulturellen Inhalten in ihrer 
jeweiligen historischen Bedingtheit. 
 
Qualifikationsziele:  
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse in den Teilgebieten Sprachwissenschaft, 
Mediävistik, Literaturwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache. Die Gegenstände 
leisten einen Beitrag zum qualifizierten Umgang mit Sprache und Literatur. Es wird die 
Voraussetzung für eine kritische Förderung der Reflexionsfähigkeit bzgl. 
kommunikativer und literarischer Abläufe geschaffen, auf eine grundlegende Methoden-
kompetenz gezielt und somit am Aufbau einer (meta) kommunikativen 
Schlüsselqualifikation gearbeitet. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
Aus den nachfolgenden Veranstaltungen sind zwei Vorlesungen zu wählen sowie ein 
Seminar aus einem Fachgebiet, in dem zuvor (mindestens) eine Vorlesung besucht 
wurde:  
• V: Sprachwissenschaft - Sprachsystem/Strukturaspekte  (2 LVS)  
• V: Sprachwissenschaft - Kommunikation/Gebrauchsaspekte (2 LVS) 
• V: Mediävistik - Aspekte mediävistischer Forschung  (2 LVS)  
• V: Literaturwissenschaft - Aspekte Literaturwissenschaft  (2 LVS)  
• V: Literaturwissenschaft - Antike und europäische Literatur (2 LVS)  
• V: Deutsch als Fremdsprache - Einführung in DaFZ  (2 LVS) 
• V: Deutsch als Fremdsprache – Didaktik DaFZ   (2 LVS) 
• S: Sprachwissenschaft – Kommunikation   (2 LVS)  
• S: Sprachwissenschaft – Gebrauchsaspekte   (2 LVS)  
• S: Sprachwissenschaft – Strukturaspekte   (2 LVS)  
• S: Mediävistik – Sprachgeschichte    (2 LVS)  
• S: Literaturwissenschaft - Autor, Werk, Epoche   (2 LVS) 
• S: Literaturwissenschaft - Literaturgeschichte und Gattungspoetik (2 LVS)  
• S: Deutsch als Fremdsprache - Grundlagen des Deutschen als Fremd-  

    und Zweitsprache      (2 LVS)  
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

---  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• je eine 90-minütige Klausur in den beiden ausgewählten Vorlesungen 
Die Prüfungsvorleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit  im ausgewählten Seminar (Umfang: ca. 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 8 

Wochen im Semester) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  
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Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS.  
Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 4.3 
Modulname Fremdsprache - UNIcert I  

(Grundlagen einer zweiten Fremdsprache I+; Zertifikatsstufe 1 bzw. adäquates Zeugnis 
der TU Chemnitz) 

Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt eine zweite Fremdsprache auf der Grundlage des Angebots des 
Sprachenzentrums für die Zwecke des akademischen und beruflichen Alltags. Das 
Studienziel besteht darin, die Zertifikatstufe 1 (UNICERT) zu erlangen. 
 
Inhalte: 
Vermittlung grundlegender Sprachkenntnisse und -fertigkeiten, Übersicht über den ge-
samten Formenbestand der Zielsprache, Vermittlung landeskundlicher Grundkenntnisse, 
Gebrauch der wichtigsten Wörterbücher und Nachschlagewerke 
 
Qualifikationsziele: 
sprachlich-kommunikatives Agieren in den grundlegenden Situationen des Studien- und 
Berufsalltags, Fertigkeit, Mängel in der sprachlichen Gewandtheit durch strategische 
Manipulationen (Rückfragen, Umschreibungen, Erklärungen) auszugleichen, Lesen und 
Hören einfacher authentischer Texte, Fähigkeit, sich zu grundlegenden The-
men/Sachverhalten zu äußern und einfache Texte (Berichte, Briefe) zu schreiben 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1   (Z1M1)       (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2   (Z1M2)       (4 LVS) 
• Ü: Kurs 3   (Z1M3)       (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine sprachlichen Vorkenntnisse erforderlich 
 

Verwendbarkeit des Moduls  
--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
• 90-minütiger schriftlicher Test zu Kurs 1 
• 90-minütiger schriftlicher Test zu Kurs 2 
• 90-minütiger schriftlicher Test zu Kurs 3 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen (UNICERT 1 Zertifikatsprüfung). 
Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 15-minütige mündliche Prüfung zum Inhalt des Moduls  
• 90-minütige Klausur zum Inhalt des Moduls 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung, Gewichtung 2 
• Klausur, Gewichtung 3 

Häufigkeit des Angebots 
 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 
Modulnummer 4.4 

Modulname Fremdsprache - UNIcert II 
(Fremdsprache in Studien- und Fachkommunikation; Zertifikatsstufe 2) 
 

Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
Grundlagen der Studien- und Fachkommunikation, selbstständige Recherche, Lesen und 
sprachliche Auswertung fachspezifischer Texte sowie Anwendung in der fachlichen 
Diskussion, Textanalyse und Textproduktion (Bewerbungsdokumente, kleine 
Fachaufsätze) 
 
Qualifikationsziele:  
Sicherheit in der Bewältigung typischer Situationen des Studien- und Berufsalltags, 
Darstellen von Sachverhalten und Führen von Diskussionen zur Thematik, Verstehen 
von Fachvorträgen 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1 Studienbezogene Standardsituationen (Z2M1)         (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2 Einführung in die Fachsprache        (Z2M2)    (2 LVS) + Selbststudium  
• Ü: Kurs 3: Mündliche und schriftliche Kommunikation (Z2M3)  (4 LVS)                          

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Vorkenntnisse der jeweiligen Sprache auf Niveau ZI bzw. B1 Einstufungstest  

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• Leseprojekt in Kurs 2 (Umfang: 15-20 Seiten DIN A4) 

Modulprüfung 
 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Kurs 3 
• 140-minütige Klausur zu den Kursen 1 bis 3 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
Prüfungsleistungen: 
• mündliche Prüfung zu Kurs 3, Gewichtung 2  
• Klausur zu den Kursen 1 bis 3, Gewichtung 3  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 4.5 

Modulname Praktikum/Work Placement  
 

Modulverantwortlich 
 

Verantwortlicher für Fachdidaktik der Englischen Sprache    

Inhalte und 
Qualifikationsziele 
 
 
 

Semesterbegleitend oder als Block in der Semesterpause sammeln die Studierenden 
über einen Zeitraum von etwa 8 Wochen praktische Erfahrungen in relevanten 
Berufssituationen. Das Praktikum kann in der Erwachsenenbildung (Übersetzungsbüro, 
Sprachdienste, etc.), an einer internationalen Institution (Kulturinstitut, Bibliothek, Verlag, 
etc.) oder in einem international ausgerichteten Unternehmen (Tourismus, Computer, 
etc.) absolviert werden. Die Praktikumseinrichtung sucht sich der Student selbst. Auch 
ERASMUS-begleitende oder institutsinterne Praktika im Fremdspracherwerb i.w.S. sind 
denkbar und praktikabel: Entwicklung von Lehrmaterialien z.B. für bestimmte 
Lernergruppen (Ingenieure), e-learning (z.B. Internet Grammar) oder Multimedia (z.B. 
Wikis, Blogs). 
 
Inhalte: 
Anwendung spezialisierter Sprach- und Sachkenntnisse der Arbeitswelt 
 
Qualifikationsziele: 
Anwendung sprachlich-kommunikativen Könnens in den grundlegenden Situationen des 
Berufsalltags und in der Praxis; Herausfinden eigener Stärken und Schwächen, 
Interessen und Neigungen, auch im Hinblick auf das weitere Studium; Kritische 
Überprüfung der eigenen Tauglichkeit für die Praxis, auch aus Sicht der 
Praktikumseinrichtung   

Lehrformen 
 
 

Lehrformen des Moduls sind Übung und Praktikum. 
• Ü: Introduction to the Work Placement     (1 LVS) 
• Ü: Assessment      (3 LVS) 
• P: Praktikum/Work Placement                         (8 Wochen) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

• Basismodul 1.1 English Language Training: Basics 
• Basismodul 1.4 Professional Skills I 
• Kernmodul 2.1 English Language and Culture 
• Kernmodul 2.3 English Literatures and Cultures I 
• Kernmodul 2.5 American Studies I 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung: 
• Nachweis des Praktikums (qualifiziertes Arbeitszeugnis der Praktikumseinrichtung)  
 

Modulprüfung 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• Anrechenbare Studienleistung: Praktikumsbericht zum Praktikum in deutscher oder 

englischer Sprache mit Anlage veranschaulichender Materialien, der formal auch als 
Referenz für spätere Bewerbungen bei Arbeitgebern dienen kann (Umfang: ca. 5 
Seiten, Bearbeitungszeit: 2 Wochen) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 
 

4.6 

Modulname Einführung in die Medienphilosophie 
 

Modulverantwortlich Professur Philosophie mit dem Schwerpunkt Kognitionswissenschaften 
 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 
 

Inhalte:  
Die Medientheorie befasst sich in systematischer Weise mit der jeweiligen 
Ausprägung, den verschiedenen Funktionen und Wirkungsweisen und der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Medien und Mediensystemen. Das Modul zur 
Medienphilosophie soll entsprechend in das systematische Nachdenken über Medien 
einführen. Hierzu wird zum einen ein Überblick der unterschiedlichen theoretischen 
Ansätze in ihrer geschichtlichen Entwicklung vermittelt. Außerdem sollen die 
Zusammenhänge zwischen medialen Entwicklungen und gesellschaftlichen 
Veränderungen transparent gemacht werden.  
 
Qualifikationsziele:  
Das Modul soll für die Bedeutung medialer Kommunikation sensibilisieren. Es 
qualifiziert hierzu, unterschiedliche Medien und Mediensysteme zu beschreiben und in 
systematischer Weise zu analysieren. Die Studierenden sollen insbesondere die 
Fähigkeit erwerben, die Bedeutung spezifischer Medien innerhalb der gegenwärtigen 
Wissensgesellschaft zu bestimmen und zu beurteilen. Dies schließt die Fähigkeit ein, 
aktuelle Mediendiskussionen im historischen Kontext einzuschätzen.  

Lehrformen 
 

Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Seminar. 
• V: Medienphilosophie    (2 LVS) 
• Ü: zur Medienphilosophie   (2 LVS) 
• S: zu medienphilosophischen Themen   (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit  
des Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 
 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen:  
• 90-minütige Klausur zum Inhalt von Vorlesung und Übung  
        oder 15-minütiges Referat zu einem Medien-Projekt zum Inhalt von Vorlesung 
        und Übung 
• Hausarbeit zu einem Seminarthema (Umfang: ca. 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 

Wochen)  
       oder 20-minütige mündliche Prüfung zum Seminar 
Die Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen:  
• Klausur zum Inhalt von Vorlesung und Übung oder Referat zu einem Medien-

Projekt zum Inhalt von Vorlesung und Übung, Gewichtung 1 - Bestehen 
erforderlich 

Hausarbeit zu einem Seminarthema oder mündliche Prüfung zum Seminar zum Inhalt 
des Moduls, Gewichtung 1 - Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots 
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 

Dauer des Moduls 
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Ergänzungsmodul 
 

Modulnummer 4.7 
 

Modulname 
 

Wissenschaftstheorie 
 

Modulverantwortlich 
 

Professur Wissenschaftsphilosophie 
 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 
 
 
 
 

Inhalte: 
Das Modul macht die Studierenden anhand klassischer Positionen 
wissenschaftstheoretischen Denkens mit den allgemeinen Grundlagen der Begriffs- 
und Theoriebildung vertraut. Ausgehend von der Differenziertheit des Phänomens 
‚Wissenschaft’ thematisiert das Modul u.a. die verschiedenen Formen 
wissenschaftlicher Objektivität sowie die jeweils entsprechenden Methoden des 
Erkenntnis- und Wissensgewinns. Gegenstand des Moduls ist außerdem die Einbin-
dung wissenschaftlicher Rationalität in gesellschaftliche, politische und ökonomische 
Kontexte. 
 
Qualifikationsziele: 
Das Modul dient dem qualifizierten Umgang der Studierenden mit klassischen und 
aktuellen wissenschaftstheoretischen Fragestellungen. Das Modul zielt darauf, die 
Studierenden für die Prinzipien wissenschaftlichen Forschens sowie für strukturelle 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Wissenschaften zu sensibilisieren. Außerdem 
dient das Modul dazu, ein Problembewusstsein hinsichtlich der Möglichkeiten und 
Grenzen wissenschaftlichen Wissens zu entwickeln. 

Lehrformen 
 

Die Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Seminar. 
• V: Wissenschaftstheorie         (2 LVS)  
• Ü: Wissenschaftstheorie         (2 LVS) 
• S: Wissenschaftstheorie         (2 LVS)  
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 
 

keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 
 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen:  
• 90-minütige Klausur zu Vorlesung und Übung 
• Hausarbeit (Umfang: ca. 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 Wochen) zu einem Thema 

des Seminars 
Die Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Vorlesung und Übung, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 
• Hausarbeit zu einem Thema des Seminars, Gewichtung 1 – Bestehen 

erforderlich 
Häufigkeit des Angebots 
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
 

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 
 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Spezialisierungsmodul 
 

Modulnummer  5.1  
Modulname  Advanced English Language and Culture  
Modulverantwortlich  Professur Englische Sprachwissenschaft  
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
• Spezialisierte Anwendung von Kenntnissen und Methoden einer kultur- und 

sprachwissenschaftlich orientierten Diskurs- und Textanalyse in einer 
abschließenden englischsprachigen mündlichen Prüfung 

• Spezialisierte Projektarbeit zur Analyse von Texten aus dem Bereich der Sprach- 
und Medienwissenschaft im Rahmen eines Research Colloquium bzw. Research 
Seminar 

 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen geben Anreize und Hilfestellungen bei der differenzierten und 
vertieften Analyse von englischen Texten aus dem Bereich der Zielkulturen auf der 
Basis ihrer kulturspezifischen und historischen Abhängigkeiten.  
Eine mündliche Fachprüfung sichert sowohl eine über die punktuelle Schwerpunkt-
setzung der Bachelorarbeit hinausgehende Breite in der Erschließung des Fachgebiets 
als auch Fertigkeiten in mündlicher Präsentation und wissenschaftlichem Dialog.  

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 
• Ü: Research Colloquium I                                     (1 LVS)  
• Ü: Research Colloquium II                                    (1 LVS) 
• S: Research Seminar English Linguistics             (2 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind:  
• Kernmodul 2.1 English Language and Culture 
und folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar):  
• 30-minütiges Referat zum Research Colloquium II 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 30-minütige mündliche Prüfung zum Research Seminar English Linguistics und zu 

den Research Colloquia I und II 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 AS.  

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern.  
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Spezialisierungsmodul 
 

Modulnummer  5.2 
Modulname  Advanced English Literatures and Cultures 
Modulverantwortlich  Professur Anglistische Literaturwissenschaft 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
• Spezialisierte Anwendung von Kenntnissen und Methoden einer 

kulturwissenschaftlich orientierten Literatur- und Medienanalyse in einer 
abschließenden englischsprachigen, mündlichen Prüfung 

• Spezialisierte Projektarbeit zur Analyse transmedialer Texte aus dem Bereich der 
Literatur- und Medienwissenschaft im Rahmen eines Research Colloquium bzw. 
Research Seminar 

 
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen geben Hilfestellungen für die differenzierte und vertiefte Analyse 
von Literatur- und Medientexten aus dem Bereich der Zielkulturen. Die Studierenden 
sollen zur eigenständigen Anfertigung einer Bachelorarbeit hingeführt werden. Eine 
mündliche Prüfung sichert sowohl eine über die punktuelle Schwerpunktsetzung der 
Bachelorarbeit hinausgehende Breite in der Erschließung des Fachgebiets als auch 
Fertigkeiten in mündlicher Präsentation und wissenschaftlichem Dialog. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 
• Ü: Research Colloquium I                                        (1 LVS) 
• Ü: Research Colloquium II                                       (1 LVS) 
• S: Research Seminar English Literatures and Cultures (2 LVS)  
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Kernmodul 2.3 English Literatures and Cultures I  
und folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 30-minütiges Referat im Research Colloquium II 

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zum Research Seminar English Literatures and 

Cultures und die Research Colloquia I und II 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern.  
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Spezialisierungsmodul 
 

Modulnummer  5.3 
Modulname  Advanced American Studies  
Modulverantwortlich  Professur Amerikanistik 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
• Spezialisierte Anwendung von Kenntnissen und Methoden einer 

kulturwissenschaftlich orientierten Literatur- und Medienanalyse in einer 
abschließenden englischsprachigen, mündlichen Prüfung 

• Spezialisierte Projektarbeit zur Analyse transmedialer Texte aus dem Bereich der 
Literatur- und Medienwissenschaft im Rahmen eines Research Colloquium bzw. 
Research Seminar 

  
Qualifikationsziele:  
Die Veranstaltungen geben Hilfestellungen für die differenzierte und vertiefte Analyse 
von Literatur- und Medientexten aus dem Bereich der Amerikanistik. Die Studierenden 
sollen zur eigenständigen Anfertigung einer Bachelorarbeit hingeführt werden. Eine 
mündliche Prüfung sichert sowohl eine über die punktuelle Schwerpunktsetzung der 
Bachelorarbeit hinausgehende Breite in der Erschließung des Fachgebiets als auch 
Fertigkeiten in mündlicher Präsentation und wissenschaftlichem Dialog. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 
• Ü: Research Colloquium I                 (1 LVS) 
• Ü: Research Colloquium II                (1 LVS)   
• S: Research Seminar American Studies (2 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Literaturrecherchen und die Lektüre der 
Primärtexte sind notwendig.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Kernmodul 2.5 American Studies I  
und folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 30-minütiges Referat im Research Colloquium II  

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zum Research Seminar American Studies und den 

Research Colloquia I und II 
Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern. 
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Spezialisierungsmodul 
 

Modulnummer  5.4 
Modulname  Advanced British and American Social and Cultural Studies 
Modulverantwortlich  Professur Britische und Amerikanische Kultur- und Länderstudien 
Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte:  
Anwendung, Vertiefung und Vergleich der Kenntnisse der britischen und 
amerikanischen Kulturen und Gesellschaften mit einer Spezialisierung auf ein aus-
gewähltes Problemfeld der britischen und/oder amerikanischen Kultur und Gesellschaft 
mit Blick auf die im 6. Semester vorzulegende Bachelorarbeit (nach individueller 
Absprache ist auch eine Spezialisierung auf ein weiteres Untersuchungsland der 
Anglistik/Amerikanistik möglich)  
 
Qualifikationsziele:  
• Sicherer Umgang mit den spezifischen Entwicklungsformen und Ausprägungen 

englischsprachiger Kulturen und Gesellschaften  
• Nutzung des heuristischen und analytischen Potentials der vergleichenden Kultur- 

und Gesellschaftsanalyse  
• Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten  
Mit der mündlichen Prüfung zum Abschluss des Moduls sollen der Nachweis einer über 
das Spezialisierungsgebiet der Bachelorarbeit hinausgehenden Fachkenntnis erbracht 
als auch die Fähigkeit zur mündlichen Präsentation und zu wissenschaftlichem Dialog 
unter Beweis gestellt werden. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 
• Ü: Research Colloquium I                                                                         (1 LVS) 
• Ü: Research Colloquium II                                                                        (1 LVS) 
• S: Research Seminar British and American Social and Cultural Studies (2 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, die Veranstaltungen in englischer Sprache 
zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen. Die Fähigkeit zur umfassenden 
Material- und Literaturrecherche, zur sicheren Materialauswahl und zur eigenständigen 
Textauswertung ist notwendig. 

Verwendbarkeit des 
Moduls  

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Kernmodul 2.7 British Social and Cultural Studies 
und folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar): 
• 30-minütiges Referat im Research Seminar British and American Social and 

Cultural Studies  
Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 

• 30-minütige mündliche Prüfung zum Research Seminar British and American 
Social and Cultural Studies und den Research Colloquia I und II 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots 
  

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester innerhalb 
eines Zeitraums von drei Semestern. 
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Modul Bachelor-Arbeit 
 

Modulnummer  6.1  
Modulname  Bachelor-Arbeit  
Modulverantwortlich  Professur des Kernfachs (Englische Sprachwissenschaft oder Anglistische 

Literaturwissenschaft oder Amerikanistik oder Britische und Amerikanische Kultur- und 
Länderstudien), in dem das Spezialisierungsmodul besucht und daher die 
Bachelorarbeit geschrieben wird 

Inhalte und 
Qualifikationsziele  

Inhalte: 
In der Bachelorarbeit sollen die Studierenden innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
begrenztes Problem nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten. Das Thema der 
Bachelorarbeit muss aus dem Bereich des Kernfachs stammen, in dem das 
Spezialisierungsmodul absolviert wurde. Das Thema der Bachelorarbeit und deren 
Umfang sollen rechtzeitig mit einem der für die Betreuung verantwortlichen 
Hochschullehrer abgesprochen werden. Danach wird von Studierenden ein Research 
Proposal / Expose verfasst, das Forschungsfrage, Struktur und ggf. These enthält. 
 
Qualifikationsziele:  
Durch die Abfassung der Bachelorarbeit sollen die Studierenden auf der Grundlage 
ihrer bereits erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen ihre Fähigkeit zu vertieftem 
wissenschaftlichen Arbeiten konsolidieren und abschließend unter Beweis stellen. Die 
Bachelorarbeit bildet den abschließenden Nachweis der erworbenen 
Berufsqualifikation. Zugleich soll durch die Bachelorarbeit die Befähigung der 
Studierenden zur wissenschaftlichen Vertiefung der erworbenen Qualifikationen in 
einem Masterstudium erprobt und dargelegt werden. 

Lehrformen  --- 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme  

Die Studierenden müssen in der Lage sein, alle im Laufe des Studiums erworbenen 
Arbeitstechniken, Fertigkeiten und Kenntnisse in eine eigene wissenschaftliche 
Forschungsleistung umzusetzen.  

Verwendbarkeit des 
Moduls  

---  
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
Basismodule: 
• 1.1 English Language Training: Basics 
• 1.2 English Language Training: Skills 
• 1.4 Professional Skills I 
• 1.5 Professional Skills II 
Kernmodule: 
• 2.1 English Language and Culture  
• 2.2 Applied Linguistics 
• 2.3 English Literatures and Cultures I 
• 2.4 English Literatures and Cultures II 
• 2.5 American Studies I 
• 2.6 American Studies II 
• 2.7 British Social and Cultural Studies 
• 2.8 American Social and Cultural Studies 
Modul Auslandssemester  
ein Ergänzungsmodul 
Das Modul Bachelor-Arbeit muss im gleichen Kernfach wie das Spezialisierungsmodul 
absolviert werden.  

Modulprüfung  Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen:  
• Research Proposal / Expose (Umfang: 4 Seiten, Bearbeitungszeit: 3 Wochen) 
• Bachelorarbeit (Umfang: ca. 40 Seiten, Bearbeitungszeit: 18 Wochen) 
 

Leistungspunkte und 
Noten  

In dem Modul werden 16 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.  
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Prüfungsleistungen: 
• Research Proposa / Expose, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 
• Bachelorarbeit, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots  
 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand  
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 480 AS.  

Dauer des Moduls  
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Prüfungsordnung für den Studiengang Anglistik/Amerikanistik 
mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 30. Juli 2009 
 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz – SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 
900), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. März 2009 (SächsGVBl. S. 102, 116) geändert 
worden ist, hat der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät im Benehmen mit dem Vorläufigen Senat 
der Technischen Universität Chemnitz die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1   Regelstudienzeit 
§   2   Prüfungsaufbau  
§   3   Fristen 
§   4   Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5   Arten der Prüfungsleistungen 
§   6   Mündliche Prüfungsleistungen  
§   7   Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 
§   8   Alternative Prüfungsleistungen 
§   9   Projektarbeiten 
§  10  Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§  11  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§  12  Freiversuch 
§  13  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§  14  Wiederholung von Modulprüfungen 
§  15  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§  16  Prüfungsausschuss 
§  17  Prüfer und Beisitzer 
§  18  Zweck der Bachelorprüfung 
§  19  Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 
§  20  Zeugnis und Bachelorurkunde 
§  21  Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
§  22  Einsicht in die Prüfungsakte 
§  23  Zuständigkeiten 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§  24  Studienaufbau und Studienumfang 
§  25  Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 
§  26  Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit 
§  27  Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§  28  Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung  

 
In dieser Prüfungsordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für 
Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und 
Funktionsbezeichnungen dieser Prüfungsordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt 
entsprechend für die Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren). Die Regelstudienzeit 
umfasst das Studium sowie alle Modulprüfungen einschließlich des Moduls Bachelor-Arbeit.  
 

§ 2  
Prüfungsaufbau 

Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus bis zu 
drei Prüfungsleistungen. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.  
 

§ 3  
Fristen 

(1) Die Bachelorprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in 
den in der Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss 
an die Vorlesungszeit) abgelegt werden können.  
 

§ 4  
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer  
1. in den Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik an der Technischen Universität Chemnitz 

immatrikuliert ist und  
2. die Bachelorprüfung im gleichen Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat und 
3. die im Einzelnen in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten 

Prüfungsvorleistungen erbracht hat.  
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist für jede Prüfungsleistung bis spätestens drei 
Wochen vor Beginn des zentralen Prüfungszeitraumes der Technischen Universität Chemnitz bzw. bei 
Prüfungsleistungen außerhalb des zentralen Prüfungszeitraumes bis spätestens drei Wochen vor dem 
Prüfungstermin schriftlich an das Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind beizufügen:  
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine 

Bachelorprüfung im gleichen Studiengang nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat 
oder ob er sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen 
Vorsitzender. 
(4) Personen, die sich das in der Studien- und Prüfungsordnung geforderte Wissen und Können 
angeeignet haben, können in Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 den berufsqualifizierenden Abschluss 
als Externer in einer Hochschulprüfung erwerben. Über den Antrag auf Zulassung zur 
Bachelorprüfung sowie über das Prüfungsverfahren und über die zu erbringenden Prüfungsleistungen, 
die den Anforderungen der Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Bachelorprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn  
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht 

erfüllt sind,  
2. die gemäß Absatz 2 vorzulegenden Unterlagen unvollständig sind, 
3. der Prüfling im gleichen Studiengang die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden hat oder  
4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Überschreiten der 

Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfungsleistung oder deren Ablegung verloren hat. 
(6) Ablehnende Entscheidungen sind dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn mit 
Angabe von Gründen und einer Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich bekannt zu geben. 
(7) Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art, Anzahl, Gegenstand und Ausgestaltung der zu 
absolvierenden Modulprüfungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und 
ebenso über die Aus- und Abgabezeitpunkte der Hausarbeiten und der Bachelorarbeit informiert. Die 
Bekanntgabe von Prüfungsterminen, Zulassungslisten und Prüfungsergebnissen erfolgt im 
Prüfungsamt. Das Nichtbestehen von Modulprüfungen wird dem Prüfling zusätzlich schriftlich bekannt 
gegeben.  
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§ 5  
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind  
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder  
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag gestatten, gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.  
(3) Die Prüfungssprache ist Englisch. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen in deutscher Sprache zu erbringen sind oder erbracht 
werden können. Auf Antrag des Prüflings können Prüfungsleistungen in deutscher Sprache erbracht 
werden. Der Antrag begründet keinen Anspruch.   

§ 6  
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums 
entsprechendes Wissen verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart 
eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt 
werden. Die Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und 
höchstens 45 Minuten.   
(4) Im Rahmen von mündlichen Prüfungsleistungen können auch Aufgaben mit angemessenem 
Umfang zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, solange dadurch der mündliche Charakter der 
Prüfungsleistung gewahrt bleibt. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem 
Prüfer und dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im 
Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. Das Protokoll ist der Prüfungsakte 
beizufügen. 
(6) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse durch den/die Prüfer als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
(7) Die Prüfung kann aus einem wichtigen Grund unterbrochen werden. Ein neuer Prüfungstermin ist 
so festzusetzen, dass die Prüfungsleistung unverzüglich nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes 
erbracht wird. Die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, sind im Prüfungsprotokoll zu 
vermerken. 
 

§ 7  
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, 
in denen der Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in 
begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten 
kann. Bei schriftlichen Prüfungsleistungen können dem Prüfling Themen und Aufgaben zur Auswahl 
gegeben werden.  
(2) Zu den sonstigen schriftlichen Arbeiten zählt das Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice). Die 
Aufgaben für das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen; durch 
diese ist auch der Bewertungsmaßstab festzulegen. Die Auswertung von Antwort-Wahl-Verfahren 
kann automatisiert erfolgen. 
(3) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums 
ist, werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht 
überschreiten. 
(4) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die 
Höchstdauer von 300 Minuten nicht überschreiten. 
(5) Über Hilfsmittel, die bei einer schriftlichen Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet der 
Prüfer. Die zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
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§ 8  
Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen werden insbesondere im Rahmen von Seminaren, Praktika oder 
Übungen erbracht. Die Leistung erfolgt insbesondere in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, 
Hausarbeiten, Referaten oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer 
Lehrveranstaltung/en. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein. Bei Hausarbeiten und in 
der Regel auch bei schriftlichen Ausarbeitungen hat der Prüfling zu versichern, dass sie selbständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 3 
entsprechend. 
(3) Dauer und Umfang von alternativen Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen 
festgelegt. 
  

§ 9  
Projektarbeiten 

(1) Durch Projektarbeiten, die als Einzel- oder Gruppenarbeiten möglich sind, wird in der Regel die 
Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von 
Konzepten nachgewiesen. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein. Hierbei soll der 
Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre 
Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht in der Regel aus der 
mündlichen Präsentation und einer schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 
6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 3 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in 
der Modulbeschreibung festgelegt. 
 

§ 10  
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1  -  sehr gut  (eine hervorragende Leistung) 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 
3  -  befriedigend (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 
4  -  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 
5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr  

genügt). 
 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf 
Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,   4,7  und  5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 
Wird eine Prüfungsleistung von zwei oder mehreren Prüfern bewertet, ergibt sich die Note der 
Modulprüfung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Für die Bildung des 
arithmetischen Mittels gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. Die Prüfer können die durch Bildung des 
arithmetischen Mittels errechnete Note der Prüfungsleistung auf eine gemäß den Sätzen 2 und 3 
zulässige Note auf- oder abrunden. Ergibt sich ein Notenwert von größer als 4,0, ist die Bewertung der 
Prüfungsleistung „nicht ausreichend“. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus 
dem gemäß Modulbeschreibung gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen, ansonsten ergibt die Note der Prüfungsleistung die Modulnote. Dabei wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma ohne Rundung berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
gestrichen. Die Modulnoten entsprechen den folgenden Prädikaten: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5    -   sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  -   gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  -   befriedigend,    
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  -   ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1     -   nicht ausreichend. 
(3) Für das Bestehen des Moduls Bachelor-Arbeit ist notwendig, dass die Bachelorarbeit von beiden 
Prüfern mindestens mit der Note “ausreichend“ bewertet wird. Die Note für die Bachelorarbeit 
errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Noten der beiden Prüfer.  
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(4) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Bachelor-Arbeit 
(vgl. § 25). Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 entsprechend.  
(5) Werden Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet, müssen sie in Art und Umfang 
Prüfungsleistungen entsprechen. Die Bachelorprüfung darf nicht überwiegend durch Anrechnung von 
Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 11  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen 
zurückziehen, sofern er dieses dem Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin 
mitteilt. 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn 
bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er 
angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim 
Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung 
von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von 
Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die 
Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
(4) Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nach Absatz 3 an, so setzt er im Benehmen mit dem 
Prüfling einen neuen Prüfungstermin fest. 
(5) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. 
(6) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
(7) Der Prüfling kann innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen von Entscheidungen nach Absatz 5 
oder 6 verlangen, dass diese vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
 

§ 12  
Freiversuch 

(1) Bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen können Prüfungsleistungen vor dem im 
Studienablaufplan vorgesehenen Zeitraum abgelegt werden.  
(2) Wurde die letzte Prüfungsleistung eines Moduls nach Absatz 1 abgelegt und die Modulprüfung ist 
nicht bestanden, gilt die Modulprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistungen des 
Moduls können auf Antrag des Kandidaten im neuen Prüfungsverfahren angerechnet werden. Wurde 
eine Modulprüfung entsprechend Absatz 1 abgelegt und mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet, 
können Prüfungsleistungen des Moduls auf Antrag des Kandidaten zur Verbesserung der Note zum 
nächsten regulären Prüfungstermin wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note.  
 

§ 13  
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
Werden in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete 
Prüfungsleistungen mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht 
bestandene Modulprüfungen, welche nicht innerhalb eines Jahres (§ 14 Abs. 1) wiederholt wurden 
oder die bei Wiederholung mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, führen zum Nichtbestehen der 
Modulprüfung. Wurde ein Antrag auf eine zweite Wiederholung der Modulprüfung (§ 14 Abs. 2) nicht 
rechtzeitig gestellt, konnte der Antrag nicht genehmigt werden, wurde eine zweite 
Wiederholungsprüfung nicht zum nächstmöglichen Prüfungstermin abgelegt oder wurde diese Prüfung 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, gilt die Modulprüfung als „endgültig nicht bestanden“. 
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Bachelorprüfung als „endgültig 
nicht bestanden“. 
(3) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht und 
sämtliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine Bachelorprüfung, die nicht innerhalb von vier 
Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als „nicht bestanden“.  
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(4) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, welche die Prüfungsleistung 
beeinflusst haben, so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass 
für einen bestimmten Prüfling oder alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu 
angesetzt werden. In diesem Fall sind die bereits erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig.  
(5) Mängel im Prüfungsverfahren müssen unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
jeweiligen Prüfungstag beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei dem Prüfer geltend 
gemacht werden. Anordnungen nach Absatz 4 dürfen nur bis zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine 
Meldung zum darauf folgenden Prüfungszeitraum noch möglich ist. 
 

§ 14  
Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Modulnote „nicht ausreichend“) ist eine 
Wiederholungsprüfung möglich. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so 
können mit „nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies 
zum Bestehen der Modulprüfung erforderlich ist. Hiervon unabhängig sind Prüfungsleistungen, welche 
in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnet sind und mit „nicht 
ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen. Eine Wiederholungsprüfung ist nur innerhalb eines 
Jahres zulässig. Diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Modulprüfung. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Modulprüfung als „nicht bestanden“.  
(2) Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist, abgesehen von dem in § 12 geregelten 
Fall, nicht zulässig. 
 

§ 15  
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf 
Antrag des Studierenden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Die Anrechnung kann 
versagt werden, wenn mehr als 120 Leistungspunkte oder die Bachelorarbeit angerechnet werden 
sollen. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen 
denjenigen dieses Studienganges im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der 
Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz 
(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.  
(2) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten kann der Prüfungsausschuss auf Antrag des 
Studierenden anrechnen. 
(3) Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung werden in ein höheres Fachsemester 
eingestuft, wenn sie durch eine besondere Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen haben.  
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Leistungspunkte und die Noten - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen.  
(5) Die Studierenden haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
  

§ 16  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät einen 
Prüfungsausschuss.   
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Mitgliedern aus dem Kreis der an der Philosophischen Fakultät tätigen Hochschullehrer, zwei 
Mitgliedern aus dem Kreis der an der Philosophischen Fakultät tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und einem Mitgliedern aus dem Kreis der Studierenden.   
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. 
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung 
zuständig, insbesondere für: 
1. die Organisation der Prüfungen, 
2. die Anrechnung von Studienzeiten sowie von Studien- und Prüfungsleistungen, 
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3. die Bestellung der Prüfer und der Beisitzer, 
4. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studierende während der 

Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit, 
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte Studierende und 

chronisch Kranke. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt 
nicht für Entscheidungen nach § 11 und § 13 Abs. 4, für Entscheidungen über Widersprüche und für 
Berichte an den Fakultätsrat. 
(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und 
Studienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit, über die Verteilung der 
Modul- und Gesamtnoten und gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen 
verfügen. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen. Sie können Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie 
selbst Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sie sind zur 
Verschwiegenheit über die Gegenstände der Sitzungen des Prüfungsausschusses verpflichtet. 
(10) Der Prüfungsausschuss ist in Angelegenheiten, welche die Prüfungsordnung betreffen, 
Ausgangs- und Widerspruchsbehörde. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling durch den 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 17  
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu Prüfern sollen nur Mitglieder und 
Angehörige der Hochschule oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem betreffenden 
Prüfungsfach zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung 
sachgerecht ist, kann zum Prüfer auch bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur 
für ein Teilgebiet des Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zum 
Prüfer bestellt werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. Prüfungsleistungen 
dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  
 (2) Der Prüfling kann für die Bewertung der Bachelorarbeit (§ 19) und von mündlichen 
Prüfungsleistungen (§ 6) den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern dem Prüfungsausschuss 
vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer mindestens zwei 
Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden. 
(4) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 16 Abs. 9 entsprechend. 

 
§ 18  

Zweck der Bachelorprüfung 
Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudiums. Durch die 
Bachelorprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen, 
eine fachspezifische und fachübergreifende Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 
Qualifikationen erworben hat, durch die er auf lebenslanges Lernen und auf den Einsatz in 
unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet ist. 

 
§ 19  

Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem selbständig mit wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten.  
(2) Das Thema der Bachelorarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang 
stehen. Die Bachelorarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten betreut werden. Der Prüfling hat das 
Recht, einen Betreuer sowie ein Thema vorzuschlagen. Ein Rechtsanspruch darauf, dass dem 
Vorschlag entsprochen wird, besteht nicht.  
(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling zu versichern, dass sie selbständig angefertigt 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer 
Gruppenarbeit ist der individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen.  
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(4) Die Bachelorarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung 
sowie zusätzlich als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen 
geeigneten Weise termingemäß im Zentralen Prüfungsamt abzugeben.  
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen.  
(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier 
Wochen nach Ausgabe des Themas. Eine weitere Rückgabe des Themas ist ausgeschlossen. 
(7) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu bewerten. Darunter soll der 
Betreuer der Bachelorarbeit sein. Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 und 3 dieser 
Prüfungsordnung. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
(8) Nicht fristgemäß eingereichte Bachelorarbeiten werden mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. Wird die Bachelorarbeit mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie nur einmal 
wiederholt werden. Bei Wiederholung der Bachelorarbeit ist eine Rückgabe des Themas innerhalb der 
in Absatz 6 genannten Frist nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner mit „nicht 
ausreichend“ bewerteten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

§ 20  
Zeugnis und Bachelorurkunde 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von 
vier Wochen ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Bachelorprüfung sind die Bezeichnungen der 
Module, die Modulnoten sowie die erreichten Leistungspunkte, das Thema der Bachelorarbeit, die 
Gesamtnote sowie die Gesamtleistungspunkte aufzunehmen.  
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, 
und wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.  
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält der Prüfling die Bachelorurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die 
Bachelorurkunde wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Technischen Universität Chemnitz versehen. Der Bachelorurkunde ist eine 
englischsprachige Übersetzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist 
der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden.  
(5) Sorben können den Grad zusätzlich in sorbischer Sprache führen und erhalten auf Wunsch eine 
sorbischsprachige Fassung der Bachelorurkunde und des Zeugnisses.  
(6) Das Prüfungsamt stellt Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, auf Antrag ein 
Studienzeugnis über die erbrachten Leistungen aus. 
 

§ 21  
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 11 
Abs. 5 berichtigt werden. Gegebenenfalls können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die 
Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die 
Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.  
(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis sind auch die Bachelorurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma 
Supplement einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ 
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren nach Ausstellen des Zeugnisses ausgeschlossen.  
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

 
§ 22  

Einsicht in die Prüfungsakte 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Absolventen auf Antrag in 
angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
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§ 23  
Zuständigkeiten 

Insbesondere Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 11), 
Bestehen und Nichtbestehen (§ 13), die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen (§ 15), die 
Bestellung der Prüfer und Beisitzer (§ 17), die Berechtigung zur Ausgabe der Bachelorarbeit (§ 19) 
und über die Ungültigkeit der Bachelorprüfung (§ 21) werden durch den Prüfungsausschuss getroffen. 
Die Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden obliegt dem Prüfungsamt.  
 
 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24  

Studienaufbau und Studienumfang 
(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Basis-, Kern-, Ergänzungs- und 
Spezialisierungsmodulen und dem Modul Auslandssemester, die als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule 
angeboten werden, und dem Modul Bachelor-Arbeit.  
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums sind 180 Leistungspunkte erforderlich. 
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studierenden beträgt pro Semester 
durchschnittlich 900 Arbeitsstunden. Bei erfolgreichem Abschluss von Modulprüfungen werden die 
dafür vorgesehenen Leistungspunkte vergeben. 
 

§ 25  
Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Folgende Module sind Bestandteile der Bachelorprüfung: 
1. Basismodule: 
1.1 English Language Training: Basics 15 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 15 
1.2 English Language Training: Skills 12 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 12  
1.3 English Language Training: Applications  6 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   6 
1.4 Professional Skills I 6 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   6 
1.5 Professional Skills II 6 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   6  
 
2. Kernmodule: 
2.1 English Language and Culture 11 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 11 
2.2 Applied Linguistics 8 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   8 
2.3 English Literatures and Cultures I 11 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 11 
2.4 English Literatures and Cultures II 8 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   8 
2.5 American Studies I 6 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   6 
2.6 American Studies II 8 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   8 
2.7 British Social and Cultural Studies 8 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   8 
2.8 American Social and Cultural Studies 8 LP (Pflichtmodul) Gewichtung   8 
 
3. Modul Auslandssemester:                
3.1 Auslandsemester 30 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 30 
 
4. Ergänzungsmodul: 
Aus folgenden Ergänzungsmodulen ist eines auszuwählen: 
4.1 Medienkommunikation 12 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 12 
4.2 Germanistik 12 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 12 
4.3 Fremdsprache - UNIcert I 12 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 12 
4.4 Fremdsprache - UNIcert II 12 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 12 
4.5 Praktikum/Work Placement 12 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 12 
4.6 Einführung in die Medienphilosophie          12 LP (Wahlpflichtmodul)         Gewichtung 12 
4.7 Wissenschaftstheorie            12 LP (Wahlpflichtmodul)         Gewichtung 12 
  
5. Spezialisierungsmodule: 
Aus den nachfolgend genannten Spezialisierungsmodulen ist eines für die Schwerpunktbildung in der 
Abschlussphase des Studiums auszuwählen: 
5.1 Advanced English Language and Culture 9 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung   9 
5.2 Advanced English Literatures and Cultures 9 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung   9 
5.3 Advanced American Studies 9 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung   9 
5.4 Advanced British and American Social and 9 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung   9 
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     Cultural Studies 
 
6. Modul Bachelor-Arbeit: 
6.1 Bachelor-Arbeit 16 LP (Pflichtmodul) Gewichtung 16 
 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, 
Gegenstand und Ausgestaltung der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsvorleistungen festgelegt. 

 
§ 26  

Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit 
(1) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt höchstens 18 Wochen bei gleichzeitig 
fortlaufenden Lehrveranstaltungen. 
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um 
höchstens drei Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, 
dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. 
  

§ 27  
Hochschulgrad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad „Bachelor 
of Arts (B.A.)“.   
 

 
Teil 3 

Schlussbestimmungen 
 

§ 28  
Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung  

Die Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2009/2010 Immatrikulierten.  
Für die vor dem Wintersemester 2009/2010 im Bachelorstudiengang Anglistik/Amerikanistik 
immatrikulierten Studierenden gilt die Prüfungsordnung für den Studiengang Anglistik/Amerikanistik 
mit dem Abschluss Bachelor of Arts vom 14. August 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5/2006, 
S. 63). Hiervon abweichend sind auch für die vor dem Wintersemester 2009/2010 immatrikulierten 
Studierenden § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 und 2 der vorliegenden novellierten Prüfungsordnung 
anzuwenden. 
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 8. Juli 
2009, des Vorläufigen Senates vom 21. Juli 2009 und der Genehmigung durch das Rektorat der 
Technischen Universität Chemnitz vom 29. Juli 2009. 
 
 
Chemnitz, den 30. Juli 2009 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
In Vertretung 
 
 
Prof. Dr. Cornelia Zanger 
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